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Einführung des Herausgebers 

1. Die sogenannte Kronprinzengeschichte 

Die hier auf der Grundlage mehrerer Kollegmitschriften 1 rekonstruierte Vorle­
sung "Naturrecht und Universalrechtsgeschichte" des Berliner Juristen EDUARD 
GANS ( 1797-1839) hat in der Geschichte der Rechtsphilosophie einige Bedeutung 
erlangt. Es handelt sich dabei um die Vorlesung, die GANS in Abstimmung mit 
HEGEL vom Wintersemester 1827/28 an übernahm2 und wegen deren Ausgestal­
tung es in der Folge zu einem ernsten Konflikt zwischen beiden kam. Wir sind 
über diesen Vorgang vor allem durch ARNOLD RuGE informiert. 

„Eines Tages", berichtet RuGE in seinen Lebenserinnerungen3, „war HEGEL beim Kron­
prinzen zu Tische. ,Es ist ein Skandal', sagte der königliche Wirt, ,daß der Professor GANS 
uns alle Studenten zu Republikanern macht. Seine Vorlesungen über Ihre Rechtsphiloso­
phie, Herr Professor, sind immer von vielen Hunderten besucht, und es ist bekannt genug, 
daß er Ihrer Darstellung eine vollkommen liberale, ja republikanische Färbung gibt. War­
um lesen Sie nicht selber das Kolleg?' HEGEL widersprach dieser Darstellung nicht, ent­
schuldigte sich, er habe keine Kenntnis von dem, was GANS vortrüge, und machte sich ver­
bindlich, das nächste Semester selbst Rechtsphilosophie zu lesen. HEGEL kündigte das Kol­
leg an; GANS hatte es auch getan. Bei HEGEL meldeten sich vier oder fünf, bei GANS mehrere 
Hunden. Dies war eine herbe Erfahrung." 

Da RuGE bei dieser Unterredung nicht zugegen war, kann es sich nur um eine 
vom Hörensagen überlieferte Anekdote handeln, in die sich aller Wahrscheinlich­
keit nach auch einige Fehlinformationen eingeschlichen haben. So beruht es si­
cher auf einer Verwechslung, wenn RuGE davon spricht, daß die rechtsphiloso­
phische Vorlesung von GANS „immer von vielen Hunderten" besucht sei. So viele 
Hörer zog GANS zwar mit seinen spektakulären „Vorlesungen über die Geschich­
te der neuesten Zeit" an; in der Rechtsphilosophie dagegen mußte er sich trotz gu­
ten Zulaufs mit weniger Hörern begnügen4• Desungeachtet hat die Kronprinzen­
geschichte einen wahren Kern. Fest steht nämlich folgendes: Als HEGEL im Win-

1 Vgl. dazu den auf S. 399 abgedruckten Editionsbericht. 
2 Zur Begründung der hergebrachten, aber von RIEDEL (Festschrift für LöwITH, 1967, 

S. 267f.) angezweifelten „Übertragungsthese" vgl. näher J. BRAUN, Judentum, Jurisprudenz und 
Philosophie. Bilder aus dem Leben des Juristen EDUARD GANS, 1997, S. 145. 

3 ARNOLD RuGE, Aus früherer Zeit, Bd.4, 1867, S.431. 
4 Zahlenangaben bei MAX LENZ, Geschichte der königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität 

zu Berlin, 2. Bd., 1. Hälfte, 1910, S.496 Fn. l. 
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tersemester 1830/31 nach längerer Pause, während der sein rechtsphilosophisches 
Kolleg von GANS gehalten worden war5, wieder selbst eine rechtsphilosophische 
Vorlesung ankündigte, beschränkte sich GANS demonstrativ auf die „Universal­
rechtsgeschichte", die er sonst mit der Rechtsphilosophie verbunden hatte6• HE­
GELS eigene Vorlesung fiel dann jedoch wegen „Unpäßlichkeit" aus. Im folgenden 
Wintersemester kündigte HEGEL das Kolleg noch einmal an und GANS nunmehr 
ebenfalls. Darüber muß es zwischen beiden zu einer Aussprache gekommen sein. 
Was dabei verabredet wurde, ist unbekannt. In der Folge veranlaßte GANS jedoch 
einen Anschlag am Schwarzen Brett, in dem er den Studenten den Besuch der HE­
GEL'schen Vorlesung empfahl. Darüber geriet HEGEL völlig in Harnisch. Das 
Schreiben, mit dem er sich bei GANS gegen dieses Vorgehen verwahrte, läßt seinen 
ganzen Zorn spüren. 

"Auf das ... abenteuerliche Auskunftsmittel", heißt es darin, "auf das Sie, wertester Herr 
Professor, verfallen sind, einen Anschlag zu machen, worin Sie den besprochenen Umstand 
einer Konkurrenz an die Studenten bringen und eine Empfehlung meiner Vorlesungen an 
dieselben zu geben sich erlauben, konnte ich es mir schuldig zu sein scheinen, von meiner 
Seite einen öffentlichen Anschlag zu machen, um dem naheliegenden, mich in ein albernes 
Licht setzenden Scheine bei Kollegen und Studierenden zu begegnen, als ob solcher Ihr An­
schlag und Rekommendation meiner Vorlesung von mir ... gewollt, veranlaßt, als ob ich da­
mit einverstanden sei. Die .. . Besorgnis, Ihnen zu neuen Ungeschicklichkeiten oder Un­
schicklichkeiten Gelegenheit zu geben, veranlaßt mich, Ihnen meine Ansicht von Ihrem 
Anschlage nicht durch einen solchen, sondern nur mit diesen Zeilen zu erklären."7 

Es war der letzte Brief von HEGELS Hand. Zwei Tage später war er tot. Cholera 
lautete die offizielle Version. Hinter vorgehaltener Hand aber wurde gemunkelt, 
daß die Aufregung mit GANS an dem überraschenden Ableben des Philosophen 
nicht ganz unschuldig gewesen sei8. Wie dem auch sei: richtig dürfte jedenfalls 
sein, daß die Schärfe des Tons gegenüber dem bewährten Mitstreiter durch sachli­
che Differenzen motiviert war. „Sie wissen", schrieb VARNHAGEN VON ENSE ein­
mal an den Hegelbiographen KARL ROSENKRANZ, „HEGEL war in der letzten Zeit 

5 HEGEL hatte im Wintersemester 1824/25 zum letzten Mal über Rechtsphilosophie gelesen. 
Vom Wintersemester 1827/28 an übernahm GANS die Vorlesung. 

6 Vgl. Allgemeine Preußische Staatszeitung 1830, S.2096, wo für das Winterhalbjahr 1830/31 
u.a. angekündigt wird: "Universalrechtsgeschichte oder Rechtsgeschichte der Orientalen, Grie­
chen, Römer, des Mittelalters und der neueren Zeit, viermal wöchentlich von 11-12 Uhr, Hr. 
Prof. GANS." 

7 HEGEL an GANS am 12.11. 1831, nach der Handschrift in der Jagiellonski-Bibliothek Kra­
kau, Sammlung VARNHAGEN. 

8 Vgl. FRANZ MEHRING, Gesammelte Schriften, Bd.1, 3.Aufl. 1980, S. 73: "Da verließen ihn 
seine Hörer in dichten Scharen und wandten sich seinem Schüler EDUARD GANS zu, der über die 
Rechtsphilosophie des Meisters las mit Hervorkehrung ihrer revolutionären Seite, unter scharfer 
Polemik gegen die historische Rechtsschule. Man sagte damals in Berlin, an dieser schmerzlichen 
Erfahrung, und nicht an der Cholera, sei der große Denker gestorben." ALEXANDER JuNG, Cha­
raktere, Charakteristiken, Bd.1, 1848, S.114, sprach fast 20 Jahre nach dem Tod HEGELS davon, 
daß "es noch problematisch" sei, "ob er an einem Eierkuchen gestorben oder an einem heftigen 
Ärger über GANS" . 
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ganz absolutistisch, und die öffentlichen Bewegungen fanden bei ihm den stärk­
sten Widersinn. Die belgischen Unruhen besonders haßte er voll Grimm. Diese 
politische Verstimmung hatte am meisten GANS zu tragen, der völlig auf der Ge­
genseite stand."9 

Von ERDMANN10 werden diese Ereignisse so geschildert: 

„Der Vorwurf, auf welchen HEGEL im Jahr 1829, als ScHUBARTH ihn machte, höhnisch her­
abblicken konnte, daß seine Politik antipreußisch und revolutionär sei, wurde viel bedenk­
licher, als HEGEL bemerkte, daß unter seinen Schülern einige die Zeitereignisse ganz anders 
ansahen als er, ja als von einer Seite her, deren Warnung er nicht in den Wind schlagen durf­
te, er darauf aufmerksam gemacht ward, der, welchem er die Vorlesung über Naturrecht 
übertragen hatte, GANS, ziehe aus seinen (HEGELS) Prinzipien Folgerungen hinsichtlich 
Belgiens und Polens, die man revolutionär nennen müsse. Dies bewog HEGEL, das lange 
nicht gelesene Kollegium wieder selbst zu übernehmen. GANS änderte demgemäß seine frü­
here Ankündigung, hat aber diesem Akt der Pietät durch die Art, in der er es tat, nicht nur 
seinen Wert genommen, sondern ist die Veranlassung geworden, daß die letzten Zeilen, die 
HEGEL in seinem Leben geschrieben hat, ein äußerst gereiztes Billet an den früher so gelieb­
ten Mann gewesen sind." 

Wie VARNHAGEN berichtet, wollte GANS das Billet HEGELS nach dessen Tod selbst 
zum Druck bringen, ließ sich aber durch den Einwand davon abhalten, „er selbst 
könne nicht schicklich die Erläuterung schreiben, die damit verbunden sein müs­
se". Im Ergebnis sind wir daher über die genaueren Zusammenhänge nur andeu­
tungsweise informiert. 

II. Der sachliche Hintergrund 

Von größerem Interesse als diese biographischen Einzelheiten sind indessen die 
sachlichen Divergenzen, die den Anlaß zu dem erwähnten Zwist gaben. Denn 
GANS hat über das HEGEL'sche Kompendium erheblich öfter gelesen als HEGEL 
selbst und daher maßgeblichen Einfluß darauf gehabt, wie HEGELS Gedanken bei 
der jüngeren Generation wirksam geworden sind. Im großen und ganzen verhält 
es sich zweifellos so, daß sich GANS in seiner Vorlesung eng an die Vorgaben HE­
GELS anlehnte. Das zeigt sich nicht nur dann, wenn man zum Vergleich HEGELS 
gedruckte Rechtsphilosophie von 1821, sondern sogar in noch stärkerem Maße, 
wenn man die überlieferten Nachschriften nach dessen eigenem Vortrag heran­
zieht11. In diesen Heften fehlt manche Sprödigkeit, die HEGELS Stil sonst eigen-

9 VARNHAGEN an ROSENKRANZ am 24. 4. 1840, Briefwechsel zwischen KARL ROSENKRANZ und 
VARNHAGEN VON ENSE (hrsg. von A. WARDA), 1926, s. 89f. 

10 ERDMANN, in: Allgemeine Deutsche Biographie, Bd.11, 1880, S.254 (272f.). 
11 G.W.F. HEGEL, Vorlesungen über Naturrecht und Staatswissenschaft, 1817/18, nachge­

schrieben von P. WANNENMANN (hrsg. von P. BECKER u.a.), 1983; ders„ Die Philosophie des 
Rechts. Die Mitschriften WANNENMANN (1817/18) und HoMEYER (1818/19), (hrsg. von K.-H. 
ILTING), 1983; ders„ Philosophie des Rechts. Die Vorlesung von 1819/20 (hrsg. von D. HEN­
RICH), 1983; ders„ Vorlesungen über die Philosophie des Rechts, 1819/20, nachgeschrieben von 
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tümlich ist; noch dazu hat es den Anschein, daß der Philosoph sich mit dem ge­
sprochenen Wort freizügiger aus der Reserve wagte als mit dem gedruckten. Of­
fensichtlich hat GANS bei seiner Vorlesung von Anfang an auch Nachschriften 
von HEGELS Kolleg zugrunde gelegt; denn in seinen Ausführungen findet sich 
vieles, was er nur aus HEGELS mündlichem Vortrag übernommen haben kann. 
Dennoch macht sich auch bei einem Vergleich mit HEGELS eigenen Vorlesungen 
bemerkbar, was VARNHAGEN berichtet, nämlich daß HEGEL um den Bestand des 
in der Reformzeit politisch Erreichten fürchtete, während GANS ein Mann des 
Fortschritts war, der auf weiteren Wandel hoffte und dem überhaupt die politi­
sche Entwicklung zu langsam vor sich ging. Durch einige Akzentverlagerungen 
an brisanter Stelle gelang es GANS, wie der Kronprinz beklagte, in der Tat, manche 
Zweideutigkeiten HEGELS aufzulösen und der HEGEL'schen Darstellung eine 
„vollkommen liberale, ja republikanische Färbung" zu geben. Darin lag ein we­
sentlicher Reiz der rechtsphilosophischen Vorlesung von GANS für die damaligen 
Hörer. Aber auch für den heutigen Leser bietet ein Blick auf diese Differenzen die 
Möglichkeit, sich dem spröden Bau von HEGELS Rechtsphilosophie von einer 
zeitgeschichtlichen Seite her zu nähern, von der er sich dem Verständnis des am 
wirklichen Recht Interessierten vielleicht am ehesten erschließt. Denn HEGEL 
philosophierte nicht an der Wirklichkeit vorbei; er trat vielmehr mit dem An­
spruch auf, sie auf den Begriff zu bringen. Bezogen auf seine Zeit hieß dies, sich 
der Periode des politischen Vormärz gedanklich zu stellen und zu den brisanten 
Fragen Position zu beziehen. Die folgenden Ausführungen sollen daher zunächst 
diesen Aspekt näher beleuchten. 

1. Die Verfassungsfrage 

Eines der heikelsten Themen des Vormärz war die Verfassungsfrage. Als es da­
rum ging, NAPOLEON aus den eroberten Gebieten zu vertreiben, war das Volk 
in der Erwartung zu den Waffen geeilt, daß es im Falle eines Sieges politisch 
belohnt werden würde. Um diese Erwartung zu nähren, hatte auch FRIEDRICH 
WILHELM III. von Preußen eine Verfassung in Aussicht gestellt und dieses Ver­
sprechen später mehrfach bestätigt12• Auf dem Wiener Kongreß (1815) wurde be­
stimmt, daß zur Erfüllung der von den deutschen Fürsten gegebenen Verfas­
sungsversprechen in allen Bundesstaaten „Landständische Verfassungen" statt­
finden würden. Tatsächlich jedoch wurden nur in den süddeutschen Staaten 
(Bayern, Baden, Württemberg, Hessen-Darmstadt) Verfassungen im modernen 
Sinn erlassen. Erst in den 30er Jahren, nach erneuten Revolutionen in Frankreich 

JOHANN RuDOLF RINGIER (hrsg. von E. ANGEHRN u.a.), 2000; ders., Philosophie des Rechts. 
Nachschrift der Vorlesung von 1822/23 von K. W. L. HEYSE (hrsg. von E. SCHILBACH), 1999; ders., 
Vorlesungen über Rechtsphilosophie 1818-1831 (Nachschriften von HoMEYER 1818/19, HoT­
HO 1822/23, GRIESHEIM 1824/25, STRAUSS 1831), (hrsg. von K.-H. ILTING), 4 Bde., 1973/74. 

12 Nachweise bei J. BRAUN (Fn. 2), S. 155 Fn. 68. 
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und Belgien, folgten einige mitteldeutsche Staaten (Hessen-Kassel, Sachsen, 
Braunschweig, Hannover) nach. In Preußen kam es 1823 lediglich zur Errichtung 
von acht Provinziallandtagen nach überholtem ständischen Muster, und auch in 
Österreich, dem anderen der beiden großen deutschen Staaten, dachten die herr­
schenden Schichten nicht daran, das Heft aus der Hand zu geben. Vielerorts wur­
de das Wort „ Verfassung" geradezu mit einem Tabu belegt, an das man nicht rüh­
ren durfte, wenn man sich nicht unbeliebt machen wollte. 

In dieser zwiespältigen Lage versuchte HEGEL, jedes Risiko zu vermeiden und 
sich so zu verhalten, als ob er den politischen Sinn des Verlangens nach einer Ver­
fassung nicht recht verstanden hätte. Anstatt in den schwelenden Streit einzu­
greifen und Stellung zu beziehen, zog er sich auf eine Bedeutung des Wortes 
,,Verfassung" zurück, die gar nicht zur Debatte stand. Unter Verfassung kann 
man bekanntlich nicht nur die Verfassungsurkunde verstehen, die das Staats­
grundgesetz verkörpert; als Verfassung bezeichnet man vielmehr auch den tat­
sächlichen Zustand einer Person oder einer Organisation. Anknüpfend hieran, 
belehrte HEGEL seine Leser und Hörer, daß ausnahmslos jeder Staat eine Verfas­
sung habe, auch wenn diese nicht in einer Urkunde verbrieft sei. Damit wurde 
die Grundstruktur des Staates, das „Bild der vernünftigen Unterschiede des Be­
griffs"13, zu seiner eigentlichen Verfassung erklärt und die geschriebene Verfas­
sung, um die der aktuelle Streit ging, zu einer bloßen Zutat herabgesetzt. Im Hin­
blick auf diese tatsächliche Verfassung war die Forderung nach einer Verfas­
sungsgebung offenbar unsinnig: „Was nun die Vorstellung anbetrifft, daß eine 
Verfassung gemacht werden könne, so ist dies nicht möglich, ein Volk müßte 
denn aus seiner Haut fahren können." 14 Der Sinn einer solchen Aussage im da­
maligen Kontext war ersichtlich der, daß damit den Forderungen nach einer Ver­
rechtlichung der Monarchie die Grundlage entzogen wurde. 

Ganz anders nahm sich GANS dieser Thematik an. Zwar sprach auch er das Ta­
bu der für Preußen in Aussicht gestellten Verfassung in seiner Vorlesung nicht of­
fen an. Wohl aber rückte er- nicht ohne Anlehnung an HEGEL - den Unterschied 
zwischen absolutistischen und konstitutionellen Staaten in den Mittelpunkt der 
Betrachtung. Absolutistisch waren für GANS diejenigen Staaten, in denen alle 
Macht von einem Monarchen ausgeht; im Unterschied dazu sollte sich der konsti­
tutionelle Staat dadurch auszeichnen, daß er über unterschiedliche Institutionen 
oder Glieder verfügt. Das Wesen des konstitutionellen Staates ist nach dieser Auf­
fassung nicht die geschriebene Verfassung, sondern die differenzierte Binnen­
struktur nach dem Muster eines regimen mixtum. Gemessen daran bildet der ab­
solutistische Staat für GANS nur eine Durchgangsstufe der Geschichte. Indem der 
Absolutismus alle Kompetenzen in einer Hand vereinigt hat, hat er zwar den mo-

13 HEGEL, Philosophie des Rechts 1819/20 (hrsg. von HENRICH) (Fn. 11), S.228. 
14 HEGEL, Vorlesungen über Rechtsphilosophie 1818-1831 (hrsg. von ILTING), Bd.4, 1974, 

S.658. 
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dernen Staat als geschlossene Einheit hervorgebracht. Auf lange Sicht aber muß er 
das, was er sich angeeignet hat, auch wieder aus sich entlassen und als Momente ei­
nes „Organismus" setzen. Dem Geist der neueren Zeit gemäß ist daher nach 
GANS allein der gewaltenteilende „konstitutionelle" Staat. Wer sich der Logik die­
ser Entwicklung vom absoluten zum konstitutionellen Staat widersetzt und auf 
überholten Vorstellungen verharrt, beschwört damit, wie er meint, nur Revolu­
tionen herauf1 5• Zumindest auf revolutionärem Weg werden daher am Ende kon­
stitutionelle Staaten entstehen, wenn auch freilich um den Preis, den Revolutio­
nen nun einmal haben. 

Im Zusammenhang mit der Auffächerung der absolutistischen Allzuständig­
keit in spezielle Einzelfunktionen eines „konstitutionellen" Staates zeigt GANS 
keine Bedenken, auch den Monarchen selbst zu funktionalisieren. Weit davon 
entfernt, die Monarchie für die beste aller Staatsformen zu erklären, schreibt er 
dem Monarchen wesentlich unmißverständlicher, als HEGEL dies tut, ausschließ­
lich die Funktion zu, den Staat als Staatsoberhaupt zu repräsentieren. Daß dies ei­
ne Funktion ist, die ebensogut auch ein Präsident wahrnehmen könnte, liegt auf 
der Hand. Die funktionelle Betrachtungsweise, wie GANS sie praktiziert, bedeu­
tet daher nichts anderes, als daß die „konstitutionelle" Monarchie nach demsel­
ben Strukturmodell erklärt wird, das auch der Republik zugrundeliegt. So heißt 
es denn auch ausdrücklich, daß „das Wesen beider „. identisch" sei16• Zwar beeilt 
sich GANS hinzuzufügen, daß es noch lange dauern könne, bis der „aus dem Be­
griff" entstandene Staat die europäische Monarchie ersetzen könne; aber ange­
dacht ist diese Möglichkeit offenbar bereits jetzt schon. 

Daß GANS den gewaltenteilenden „konstitutionellen" Staat gegen den absoluti­
stischen ausspielt, hat aber unter der Hand noch eine weitergehende Bedeutung. 
Ebenso wie man unter der „Verfassung" eines Staates nach damaligem Sprachge­
brauch nicht bereits seinen jeweiligen faktischen Zustand verstand, galt auch als 
„konstitutionell" nicht bereits der gewaltenteilende Staat als solcher, sondern al­
lein der Staat, in dem die Gewaltenteilung in einer Verfassungsurkunde verbrieft 
war. Auf diese Weise war die geschriebene Verfassung als Konotation automa­
tisch mit im Spiel, wenn GANS scheinbar im HEGEL'schen Sinn von „konstitutio­
nellen" Staaten sprach. Gelegentlich wechselt GANS unvermittelt auf diese politi­
sche Sprachebene über und macht damit deutlich, daß der Doppelsinn des Wortes 
„konstitutionell" in ganz anderer Weise als bei HEGEL von ihm bewußt einkalku­
liert ist. So läßt er im Blick auf die Julirevolution von 1830 einmal die Bemerkung 
einfließen, ein Monarch, der die Verfassung zerreiße, in der er „den Paragraphen 
seiner Unverletzlichkeit" genieße, stelle sich damit „platt hin" und werde mit 
Recht „weggeschickt" 17• Das war genau der Punkt, um den es bei der Verfas-

15 Unten S.216. 
16 S.213. 
17 S.220. 
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sungsfrage ging, und eben dies war gemeint, wenn es in der von RuGE erzählten 
Anekdote heißt, daß GANS „alle Studenten zu Republikanern" mache. 

2. Die Lehre von der Opposition 

Ein anderer Gegenstand, der im Vormärz die Gemüter erhitzte, war die Frage der 
politischen Opposition 18• Verglichen mit England und Frankreich war man in 
Deutschland insoweit zurückgeblieben. Während in England die Opposition 
längst zu einer festen Einrichtung geworden war und Frankreich im Gefolge der 
französischen Revolution nachgezogen war, wollte man in Deutschland von einer 
Opposition gegen das vom Monarchen eingesetzte Ministerium wenig wissen. In 
Preußen war bereits das Wort „Opposition" verpönt, weil es eine Widersetzlich­
keit gegen die überkommene Obrigkeit signalisierte. An die förmliche Bildung 
von Parteien war daher gar nicht zu denken. Vielmehr wurde alles getan, um das 
Aufkommen politischer Organisationen zu unterdrücken. 

Ein Blick in HEGELS Heidelberger Naturrechtsvorlesung von 1817/18 zeigt, 
daß HEGEL in dieser Zeit noch der Meinung war, eine Ständeversammlung könne 
„erst insofern als in wirkliche Tätigkeit getreten angesehen werden, als sie eine 
Opposition in sich ha[be]". „Es muß daher", so heißt es weiter, „notwendig eine 
Opposition innerhalb der Ständeversammlung selbst sein, das Ministerium muß 
in einer Ständeversammlung die Majorität haben, aber die Opposition muß eben­
so notwendig da sein." 19 In HEGELS gedruckter Rechtsphilosophie von 1821 
sucht man solche Worte vergebens. Statt dessen versucht HEGEL hier den Nach­
weis zu führen, daß es gar nicht dem Wesen einer Ständeversammlung entspreche, 
zu opponieren. Sich die Stände „hauptsächlich im Gesichtspunkt des Gegensatzes 
gegen die Regierung" vorzustellen, gehört, wie er nunmehr darlegt, zwar „zu den 
häufigen, aber höchst gefährlichen Urteilen". Die Funktion, die den Ständen jetzt 
zugesprochen wird, ist allein die, zwischen Regierung und Volk zu vermitteln, 
womit „der Gegensatz selbst zu einem Schein herabgesetzt" werde20• Aber auch 
diese Vermittlung soll keineswegs dadurch erfolgen, daß den Ständen Mitent­
scheidungsbefugnisse aus eigenem Recht eingeräumt werden, sondern mehr da­
durch, daß sie Einblick in die Interna des Staates gewinnen. Das war keineswegs 
das, was den Forderungen der Zeit nach politischer Partizipation entsprach. Die­
se Darstellung entsprach vielmehr dem, was man in Regierungskreisen hören 
wollte. 

Auch insoweit setzt GANS die Akzente in seiner Vorlesung anders. Zwar knüpft 
er bei der Erörterung der Opposition wiederum eng an HEGEL an. In der ent­
scheidenden Frage jedoch, ob die Stände im Kern nur dezernierend (erkennend) 

18 Eingehend BRAUN (Fn.2), S.144ff. 
19 HEGEL, Vorlesungen über Naturrecht und Staatswissenschaft 1817/18. Nachgeschrieben 

von WANNENMANN (hrsg. von BECKER u.a.), 1983, S.240f. 
2o HEGEL, Grundlinien, § 302 Anm. 
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oder aber dezidierend (entscheidend) sein sollen, nimmt er eine andere Position 
als HEGEL ein. Die Stände sollen nach GANS nicht nur wissen, was man höheren 
Orts für das Volk beschlossen hat, sondern sollen aus eigenem Recht mitentschei­
den: „Wer ja sagt, muß auch nein sagen können". Zur Begründung verweist GANS 
schlicht auf die Normalität aller menschlichen Verhältnisse. Opposition ist, wie er 
darlegt, nichts anderes als eine Erscheinungsform der Negation, die dem mensch­
lichen Denken eigentümlich ist und durch die es allein fortschreitet. Ebenso wie 
das Moment der Negation als solches nirgends entbehrt werden kann, erscheint 
daher auch die politische Opposition als „notwendig zu einem normalen Staats­
körper", ja selbst als „notwendig im Interesse der Regierung"21 • Die Frage ist nur, 
ob ein Staat diesem Erfordernis Rechnung trägt oder sich den gebotenen Konse­
quenzen verschließt. GANS macht aus seiner Meinung, was aus der Notwendig­
keit des Negativen folgt, kein Hehl: So wie das Negative überhaupt, muß auch 
„die Opposition gegen die Regierung systematisch sein" und kann allenfalls dann 
aufhören, „wenn es sich um Gegenstände handelt, denen jedes menschliche Herz 
sich anschließen muß" 22 • Die Opposition unterdrücken zu wollen, wie es in Preu­
ßen geschah, hält er nicht nur für falsch, sondern auch für vergeblich. Kraft ihrer 
inneren Notwendigkeit wird sie sich nämlich auch da Platz schaffen, wo sie nicht 
geduldet wird, wenn auch auf versteckten Wegen. 

Richtet man den Blick ein wenig weiter, so hängt die Oppositionslehre mit ei­
ner Reihe von Einrichtungen zusammen, die sich gewissermaßen als ihre konkre­
te Verwirklichung darstellen, so unter anderem mit der Öffentlichkeit der Stände­
verhandlungen. Bei HEGEL, nach dessen „Berliner" Auffassung den Ständen nur 
eine „vermittelnde" Funktion zukommt, dient auch deren Öffentlichkeit nur da­
zu, dem Volk ein „bildendes Schauspiel" zu bieten, in dem es „am meisten das 
Wahrhafte seiner Interessen kennen[lernt]" 23• Demgegenüber verteidigt GANS die 
Öffentlichkeit der Ständeverhandlungen mit einem ganz anderen Argument: Die 
Öffentlichkeit ist danach auch im Interesse der Stände selbst notwendig, um sie 
vor ministeriellem Druck zu schützen: „Eingeschlossene Stände lassen sich am 
leichtesten von der Regierung bearbeiten, und unter dem Namen der Freiheit 
wird der niederträchtigste Despotismus ausgeübt" - das war sicher eine der Stel­
len, wo die Hörer den Atem anhielten. GANS liebte es, die Gedanken in eine ge­
fährliche Richtung zu lenken, um sich erst im letzten Moment in Sicherheit zu 
bringen. „Oft begann ein Satz über das verfänglichste Thema in erschreckend 
kühner Weise", berichtet LAUBE24: „lautlos horchte alles, der besorgte Freund wie 
der lauernde Feind erwartete, die Grenze der Konvenienz werde überschritten 
werden, aber der außerordentlichste Fechter in Rede wendete den Ausfall so ge­
schickt, daß alles getan und er am Ende des Satzes doch nach wie vor gedeckt 

21 S.231. 
22 S.231. 
2l HEGEL, Grundlinien, §315 Zusatz. 
24 HEINRICH LAUBE, in: Deutsche Pandora, Bd.4 (1841), S.3 (24). 
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war." In eben dieser Weise fügte GANS auch hier im Anschluß an die Feststellung, 
daß unter dem Namen der Freiheit der niederträchtigste Despotismus ausgeübt 
werde, den überraschenden Nachsatz hinzu: „dies war unter NAPOLEON der 
Fall". Damit hatte er sich persönlich auf eine unangreifbare Position zurückgezo­
gen. Aber was er sagen wollte, war dennoch klar. 

Eine andere Implikation der Oppositionslehre ist die Pressefreiheit. Vorausset­
zung dafür, daß die Verhandlungen der Stände in weiten Kreisen wahrgenommen 
werden können, ist nämlich, daß es eine öffentliche Meinung gibt, die in einer frei­
en Presse ihren Niederschlag findet. HEGEL war sich der Bedeutung der öffentli­
chen Meinung wohl bewußt. Das Wahre vom Falschen darin zu unterscheiden, 
hielt er jedoch für „die Sache des großen Mannes"25. Der Prozeß der Meinungs­
bildung war für ihn kein Selbstzweck: „ ... wer die öffentliche Meinung, wie er sie 
hier und da hört, nicht zu verachten versteht, wird es nie zu Großem bringen."26 

Das war nicht nur Ausdruck einer persönlichen Haltung, der man leicht zustim­
men kann, sondern enthielt zugleich einen deutlichen Vorbehalt gegenüber einer 
freien Presse überhaupt. Die „Sicherung" der öffentlichen Meinung durch die 
„ihre Ausschweifungen teils verhindernden, teils bestrafenden polizeilichen und 
Rechtsgesetzen und Anordnungen", u.a. also durch die Zensur, erhielt bei HEGEL 
eine philosophische Rechtfertigung27• Nach seiner Auffassung waren „Verlet­
zung der Ehre von Individuen überhaupt, Verleumdung, Schmähung, Verächt­
lichmachung der Regierung, ihrer Behörden und Beamten, der Person des Für­
sten insbesondere, Verhöhnung der Gesetze, Aufforderung zum Aufruhr usf." 
unterschiedslos nichts anderes als „Verbrechen, Vergehen mit den mannigfaltig­
sten Abstufungen", die u.a. eine „polizeiliche Verhinderung" notwendig mach­
ten28. 

Auch hier zog GANS, der bei verschiedenen Gelegenheiten wesentlich nach­
drücklicher als HEGEL mit der Zensur Bekanntschaft gemacht hatte, ganz andere 
Konsequenzen. Getreu dem Credo des politischen Liberalismus erklärte er die 
öffentliche Meinung für „das höchste und mächtigste Tribunal der Gegenwart", 
für ein Medium, das keiner Belehrung bedarf, weil es sein Korrektiv, sein „reme­
dium", nämlich „die Freiheit", „in sich selbst" trage29. Wo die verschiedenen 
Meinungen nicht gegeneinandergeraten sind, kann man, wie GANS darlegt, gar 
nicht wissen, welche den Vorzug verdient. Eine Zensur, welche die öffentliche 
Auseinandersetzung verhindert, ist daher in einem geordneten Staat fehl am 
Platz: 

25 HEGEL, Grundlinien, §318 Zusatz. 
26 HEGEL, Grundlinien, §318 Zusatz. 
27 HEGEL, Grundlinien, §319. 
28 HEGEL, Grundlinien, §319 Anm. 
29 S.232. 
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„Die Zensur ist als Negation der Freiheit aufzuheben, obwohl sie im 17. und 18. Jahrhun­
dert, als die mittelaltrigen Freiheiten zermalmt werden sollten, nötig war. Doch jetzt muß 
die Freiheit der Presse in allen zivilisierten Ländern eingeführt werden „. Ein Staat, der die 
freie Presse nicht duldet, kann die öffentliche Meinung selbst nicht dulden und stellt sich 
dadurch nur ein Armutszeugnis aus"30. 

Das waren Töne, wie man sie sonst in Berlin nicht häufig zu hören bekam. 

3. Ständisches oder Repräsentativsystem 

Ein dritter Punkt, in dem sich GANS in seiner Vorlesung zu HEGEL in Wider­
spruch setzte, betrifft die Legitimation der Volksvertretung in den Landtagen. 
Während für die demokratische Bewegung seit der Mitte des 19. Jahrhunderts au­
ßer Frage stand, daß die Delegierten das ganze Volk vertreten sollten, war dies zu 
Beginn des Jahrhunderts noch keineswegs ausgemacht. Vielmehr standen hier 
zwei Modelle einander gegenüber: das ständische und das Repräsentativsystem. 
Mit dem ständischen System war gemeint, daß die Abgeordneten in den Land­
ständen lediglich die Partikularinteressen derjenigen „Stände" wahrnehmen soll­
ten, von denen sie gewählt waren, während die Sorge für das Allgemeininteresse 
Sache des Fürsten und der von ihm eingesetzten Regierung bleiben sollte. Demge­
genüber beruhte das Repräsentativsystem auf der Vorstellung, daß nicht nur der 
Monarch, sondern auch die Abgeordneten als Repräsentanten des Ganzen und 
Allgemeinen anzusehen seien. Dadurch hätte der Staat zwangsläufig eine doppelte 
Spitze erlangt: einerseits im Monarchen, andererseits in der Ständeversammlung 
als der Vertretung des Volkes. Im Repräsentativsystem war daher ein fundamen­
taler Konflikt angelegt. 

Eben dieser Widerspruch wurde von GENTZ, einem Mitarbeiter METTERNICHS, 
in einer für die Karlsbader Konferenz von 1819 verfaßten Denkschrift „ Über den 
Unterschied zwischen den landständischen und Repräsentativ-Verfassungen" 31 

offen zur Sprache gebracht: 

„Repräsentativ-Verfassungen", heißt es darin, „sind stets in letzter Instanz auf den verkehr­
ten Begriff von einer obersten Souveränetät des Volks gegründet und führen auf diesen Be­
griff, wie sorgfältig er auch versteckt werden mag, notwendig zurück. „. Allenthalben, wo 
das Repräsentativ-System die Oberhand gewann, hat man die doppelte Verantwortlichkeit 
der Minister, einmal gegen den Landesherrn und dann gegen das Volk oder dessen Vertre­
ter, die Öffentlichkeit der Verhandlungen, die unbeschränkte Preßfreiheit, das unbe­
schränkte Petitionsrecht usf. als notwendige Attribute desselben betrachtet „. Gleichwohl 
bedarf es keines besonderen Scharfsinns, um die Unverträglichkeit solcher Anstalten mit 
den ersten Bedingungen einer monarchischen Regierungsform zu fassen." 

30 S.234. 
31 Abgedruckt bei: JOHANN LUDWIG KLÜBER, Wichtige Urkunden für den Rechtszustand der 

deutschen Nation, 2.Aufl. 1845, S.213ff. 
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Daß der neue Gedanke einer allgemeinen Repräsentation die Axt an die Wurzel 
der Monarchie legte, hatte HEGEL in seiner Heidelberger Zeit wenig beeindruckt. 
Im Gegenteil war er hier unmißverständlich dafür eingetreten, daß die Mitglieder 
der Ständeversammlung „von ihren Wählern keine Instruktionen erhalten", da­
mit sie „ebensowohl für das allgemeine Interesse verbindlich sind", also „nicht im 
Sinne einer einzelnen Stadt, eines einzelnen Standes, sondern ... im Sinne des Gan­
zen stimmen und handeln"32. In Berlin jedoch war er bereit, die im Absolutismus 
erreichte Stellung des Monarchen als des alleinigen Repräsentanten des Staates zu 
verteidigen. Eine „Volkssouveränität als im Gegensatz gegen die im Monarchen 
existierende Souveränität genommen" war für HEGEL jetzt nur noch einer jener 
„verworrenen Gedanken, denen die wüste Vorstellung des Volkes zugrunde 
liegt." „Das Volk", so fuhr er fort, „ohne seinen Monarchen und die eben damit 
notwendig und unmittelbar zusammenhängende Gegliederung des Ganzen ge­
nommen, ist die formlose Masse, die kein Staat mehr ist .. . "33 Die Souveränität des 
Volkes äußerte sich für HEGEL nunmehr allein in der individuellen Spitze des 
Staates und damit in der Person des Monarchen: „Der Staat muß eins sein, das eine 
individuelle Spitze hat. Er kann nicht zwei selbständige höchste Gewalten ha­
ben"34. Das war ersichtlich derselbe Standpunkt, von dem aus GENTZ die Ent­
wicklung zu einem parlamentarischen System aufzuhalten gedachte. 

Bei GANS werden die Weichen insoweit anders gestellt. Nach dem Gedanken 
des regimen mixtum muß der Staat zwar auch hier ein Individuum an der Spitze 
haben. Wie wir bereits gesehen haben35, soll es sich dabei jedoch auch um einen 
Präsidenten handeln können: wie die Staaten heute lägen, macht es nach GANS 
„keinen Unterschied, wie dieses Individuum heißt"36. Aus der individuellen Spit­
ze des Staates folgt daher keineswegs, daß die Bürger bloße „Untertanen" wären. 
Im Gegenteil: „Das Wort Untertan, Subjectus, ist ein Wort des Mittelalters, des­
halb muß es verschwinden. Man kann die Einwohner höchstens Staatsangehörige 
nennen ... "37. Die Emanzipation des Staatsbürgers, wie sie in dieser Bemerkung 
zum Ausdruck kommt, läßt das System einer partikularen Vertretung bei GANS 
fast zwangsläufig als überholt erscheinen: 

„Dieses ständische Prinzip kann nun in zweifachem Sinn gefaßt werden, im mittelalterli­
chen und im repräsentativen Sinn. Die mittelalterlichen Stände repräsentieren nicht den 
Gedanken des Staates, sondern ihre Geschäfte; sie werden nicht des allgemeinen Rechts 

32 HEGEL, Vorlesungen über Naturrecht und Staatswissenschaft, 1817/18. Nachgeschrieben 
von WANNENMANN (hrsg. von BECKER u.a.), 1983, S.225 und 227. 

33 HEGEL, Grundlinien, §279 Anm. 
34 HEGEL, Vorlesungen über Rechtsphilosophie 1818-1831 (hrsg. von K.-H. lLTING), Bd. l, 

1973, s. 331. 
35 Vgl. oben II 1. 
36 S.214. 
37 S.214. 
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wegen berufen, sondern kommen in ihrem eigenen Recht. Dagegen repräsentieren die 
neueren Stände den Staat und nicht sich selbst"38• 

Daß die Zukunft dem Repräsentativsystem gehört, kann demnach nicht zweifel­
haft sein. Allerdings geht GANS nicht ganz so weit, wie das Prinzip einer allgemei­
nen Repräsentation es an sich nahelegt. Vielmehr versucht er der Konsequenz, 
daß der Staat durch repräsentative Stände eine doppelte Spitze bekommt - einer­
seits den Monarchen, andererseits die Ständeversammlung -, ersichtlich auszu­
weichen. Ähnlich wie bei HEGEL heißt es daher von den Ständen letztlich nur, daß 
sie „die Mitte zwischen der Spitze und den unteren Teilen des Staates, also Mittel­
glieder zwischen dem Volk und der Staatsgewalt"39 seien. Damit ist der Repräsen­
tationsgedanke nicht konsequent zu Ende gedacht, und die Stellung des Staats­
oberhauptes bleibt scheinbar unberührt. 

Die weiteren Folgen allerdings liegen ganz auf der Linie, die GENTZ angedeutet 
hatte. Aus dem Gedanken der allgemeinen Repräsentation leitet GANS nämlich 
ab, daß die Wahl der Deputiertenkammer nicht „nach Korporationen", sondern 
„atomistisch nach der Bevölkerung" erfolgen müsse: „Von Korporationen ausge­
hende Wahlen sind mittelalterlich und nicht im Sinne der Repräsentation"40. Da­
mit der Gewählte ungehindert für das Ganze wirksam sein kann, wird er von ei­
ner Bindung an Aufträge der Wähler freigestellt: „ ... die Deputierten muß ein all­
gemeines Interesse leiten. Ein Deputierter muß als freier Mann für das Interesse 
seiner Wähler handeln können "41 . Weil es „ wünschenswert" erscheint, „ wenn alle 
Seiten der bürgerlichen Gesellschaft in der Ständeversammlung vertreten sind "42, 
sollen schließlich auch alle Einschränkungen des passiven Wahlrechts entfallen. 
Lediglich das aktive Wahlrecht möchte GANS an eine gewisse Mindeststeuer ge­
bunden wissen, die freilich nicht so hoch sein soll wie in Frankreich43• All dies 
fügt sich zu einem republikanischen Konzept zusammen, das sich von dem legiti­
mistischen Denken HEGELS merklich abhebt. 

4. Das Geschworenengericht 

Ein weiterer Streitpunkt des politischen Vormärz waren die sog. Geschworenen­
gerichte, bei denen in Strafsachen die Entscheidung über die Tatfrage einer Jury 
von Laien anvertraut war. Wie GANS in seiner Vorrede zur zweiten Auflage von 
„Grundlinien der Philosophie des Rechts" selbst hervorhebt, hatte HEGEL „die 
Geschwornengerichte als der Vernünftigkeit einzig und allein entsprechend auf­
gestellt"44. Dieser Satz ist seitdem von den Apologeten HEGELS gern wiederholt 

38 S.225. 
39 S.225. 
40 S.227f. 
41 S.229. 
42 s. 229. 
43 S.228f. 
44 GANS, in: HEGEL, Grundlinien der Philosophie des Rechts, Jubiläumsausgabe Bd. 7, S. 7. 
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worden. Die nähere Betrachtung zeigt indessen, daß HEGEL - jedenfalls in seiner 
Berliner Zeit - die Geschworenengerichte nicht aus denselben Gründen vertei­
digte, derentwegen sie damals vielfach gefordert wurden. Diese Gerichte haben 
bei ihm vielmehr allein die Funktion, das Geständnis des Angeklagten zu erset­
zen, ohne gleichzeitig das Urteil über dessen Schuld der subjektiven Überzeu­
gung eines staatlichen Richters anvertrauen zu müssen45• Die Bürger sollen also 
durch den Juristenstand nicht unter Vormundschaft gehalten werden, sondern 
sollen - vertreten durch ihresgleichen - auch selbst dabei sein, wenn das Urteil 
über sie gefällt wird. 

Der eigentliche Grund, warum Geschworenengerichte im Vormärz auf der po­
litischen Agenda standen, war indessen ein anderer. Es ging dabei - meist unaus­
gesprochen - um die Behandlung von „politischen" Delikten, namentlich von 
Pressevergehen. Verbeamtete Richter, auch wenn sie unabhängig waren, standen 
im Verdacht, in solchen Fällen grundsätzlich „zugunsten des Staates" und damit 
gegen den Angeklagten zu entscheiden. Eine Jury aus Laien dagegen, so nahm 
man an, würde im Zweifel einen der Meinungsfreiheit günstigeren Standpunkt 
einnehmen. Dies jedenfalls dann, wenn von der Jury ein einstimmiger Schuld­
spruch verlangt wurde; denn dann genügte bereits eine Gegenstimme, um eine 
Verurteilung zu verhindern. Wenigstens ein Geschworener aber würde in um­
strittenen Fällen immer dagegen stimmen. In HEGELS Heidelberger Naturrechts­
vorlesung ist dieser Zusammenhang sehr wohl gesehen und festgehalten46• In den 
Berliner Vorlesungen dagegen ist nur noch davon die Rede, daß die Einstimmig­
keit des Schuldspruchs „die Garantie für die Evidenz" sei; der presserechtliche 
Hintergrund wird hier nicht mehr erwähnt47• 

Vordergründig betrachtet, ist die Darstellung von GANS insoweit nicht viel an­
ders. Wie bei HEGEL, so erscheinen die Geschworenen auch bei ihm als „Vertre­
ter" des Angeklagten, die an seiner Stelle ein Schuldbekenntnis ablegen. Lediglich 
der rechtshistorischen Begründung wird etwas mehr Raum zuteil als bei HEGEL. 
Wie GANS ausführlich darlegt, war der Inquisitionsprozeß ein Versuch gewesen, 
an dem „Ja" des Angeklagten zu seiner Verurteilung prinzipiell festzuhalten, ihm 
dieses Ja jedoch im Wege der Tortur abzupressen. Das war auf Dauer nicht akzep­
tabel und führte vom 18. Jahrhundert an zur Abschaffung der Folter. Da man Be­
denken trug, das Urteil im Gegenzug dazu auf die subjektive Überzeugung eines 
beamteten Richters zu stellen, griff die preußische Kriminalordnung von 1805 zu 
dem Notbehelf, bei etwaigen Beweismängeln, die eine Verurteilung wegen Tatbe­
gehung nicht zuließen, einen gewissen Tatverdacht aber auch nicht ganz ausräu­
men konnten, nicht etwa freizusprechen, sondern eine außerordentliche Strafe in 

45 HEGEL, Grundlinien, §227 Zusatz a.E. 
46 HEGEL, Vorlesungen über Naturrecht und Staatswissenschaft 1817/18. Nachgeschrieben 

von WANNENMANN (hrsg. von BECKER u.a.), 1983, S. 156 und 239. 
47 HEGEL, Vorlesungen über Rechtsphilosophie 1818-1831 (hrsg. von ILTING), Bd.4, 1974, 

s. 58tf. 
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Form einer bloßen Verdachtsstrafe zu verhängen. Eine Lösung des Problems war 
dies nicht: "Mit der Abschaffung der Tortur ist unser Kriminalprozeß ganz geist­
los geworden. Wenn einer heute nicht gesteht, so spricht man ihn noch nicht frei; 
er wird in die außerordentliche Strafe verurteilt, ein perpetuum mobile: Das Ver­
brechen, dessen A angeklagt ist, ist nicht erwiesen, also sollte A freigesprochen 
werden; aber die Unschuld von A ist auch nicht erwiesen, also wird der bestraft. 
Dies nennt man die außerordentliche Strafe, die Strafe der Verlegenheit." Als 
Ausweg aus dieser mißlichen Lage empfahl GANS ebenso wie HEGEL das Ge­
schworenengericht: 

„Was dies nun für Resultate hat, kann man sich leicht vorstellen. Also hat der deutsche Kri­
minalprozeß mit der Abschaffung der Tortur etwas Wesentliches verloren. Wenn die Tor­
tur aufhört, muß das Geschworenengericht kommen, weil sonst das nackte Geständnis da 
ist und das Ganze in die Hand des Angeklagten legt." 48 

Den eigentlich neuralgischen Punkt, nämlich die Behandlung der politischen und 
Pressedelikte, brachte GANS in seinen Vorlesungen ausweislich der überlieferten 
Mitschriften nicht explizit zur Sprache. Aber er war unterschwellig gleichwohl 
präsent und für jeden politisch interessierten Hörer leicht erkennbar. Wesentlich 
nachdrücklicher als HEGEL legte GANS nämlich entscheidendes Gewicht darauf, 
daß das Votum der Jury einstimmig erfolgen sollte. Einstimmigkeit aber war eben 
das Mittel, mit dem man auf liberaler Seite in politischen Prozessen eine Verurtei­
lung glaubte verhindern zu können. Daß auch GANS diese Tendenz verfolgte, war 
in Berlin nicht unbekannt. Wußte man doch, daß er ständig mit der Zensur zu 
kämpfen hatte und eine seiner ersten Vorlesungen in provokativer Weise ausge­
rechnet dem Geschworenengericht gewidmet hatte49• Als 1832 in Preußen an ei­
nem Pressegesetz gearbeitet wurde, äußerte sich v. STÄGEMANN gegenüber einem 
Briefpartner daher so: "Befriedigen wird es schwerlich beide Parteien; die Brutal­
Liberalen (GANS und Consorten) wollen Libellfreiheit mit einer Jury, die Absolu­
tisten die Zensur auch für KANT und KOPERNIKUS. "50 Dies war der Punkt, um den 
es unausgesprochen auch in der rechtsphilosophischen Vorlesung von GANS ging. 

5. Klassenkampf in der bürgerlichen Gesellschaft 

Als wirkungsmächtigster Teil von HEGELS Rechtsphilosophie gilt weithin der 
Abschnitt über die "bürgerliche Gesellschaft" oder genauer: dessen erster Unter­
abschnitt über "das System der Bedürfnisse" . Der Grund dafür ist der, daß sich die 

48 S.188. 
49 Vorlesungsankündigung zum Sommersemester 1827: „Die Lehre vom Gericht der Ge­

schwornen" (=de judicio juratorum). Dazu VARNHAGEN VON ENsE, Blätter aus der preußischen 
Geschichte, Bd.4, 1869, S. 283. 

so STÄGEMANN an ÜLFERS am 24. 7. 1832, in: FRANZ RüHL (Hrsg.), Briefe und Aktenstücke zur 
Geschichte Preußens unter FRIEDRICH WILHELM III. vorzugsweise aus dem Nachlaß von F.A. v. 
STÄGEMANN, Bd.3, 1902, S.S04 (SOS). 
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Rechtsphilosophie hier zur Nationalökonomie hin öffnet und die moderne Ar­
beitsteilung samt der Unterscheidung von Kapital und Arbeit in den Blick tritt. 
Für HEGEL ist die bürgerliche Gesellschaft zwar nur der "Not- und Verstandes­
staat", der noch der Kontrolle und Leitung durch eine politische Ordnung be­
darf. Aber bei MARX wird daraus der Focus der modernen Welt, gemessen an dem 
alles andere nur "Überbau" ist. Die Gesetzmäßigkeiten der ökonomischen Pro­
duktion und Reproduktion erscheinen bei MARX als die Funktionsgesetze der so­
zialen Welt überhaupt, so daß, wer die Geschichte begreifen will, dies nur auf der 
Grundlage dieser Gesetze tun kann. 

Blickt man in HEGELS Rechtsphilosophie von 1821, so ist nicht ohne weiteres 
ersichtlich, wie sie zu einer derart umstürzenden Wendung den Anlaß geben 
konnte. Zwar liegt auf der Hand, daß HEGEL gegenüber seinen Vorgängern inso­
weit einen Erkenntnisfortschritt bringt. Findet man bei KANT in ökonomischer 
Beziehung zu wenig, nämlich lediglich einige Bemerkungen über das Geld als 
„das allgemeine Mittel, den Fleiß der Menschen gegeneinander zu verkehren" 51 , 

so wird bei FICHTE in maßloser Übersteigerung gerade umgekehrt der ganze Staat 
auf die Befriedigung vitaler Lebensbedürfnisse zurückgeführt52• Erst bei HEGEL 
wird das „System der Bedürfnisse" als eine nach eigenen, und zwar ökonomischen 
Gesetzen funktionierende Welt begriffen und dargestellt. In den „Grundlinien" 
sind die betreff enden Passagen indessen so knapp gehalten, daß man ihnen eine 
derartige Sprengkraft kaum zutraut. 

Dieser Eindruck ändert sich, wenn man die von HEGELS Vorlesung erhaltenen 
Kollegnachschriften in die Betrachtung miteinbezieht. Die Ausführungen über 
Bedürfnisse, Luxus und Elend, Arbeit und Arbeitsteilung haben hier an Umfang 
und Deutlichkeit erheblich gewonnen53• Das gilt in ähnlicher Weise auch für die 
Vorlesungen von GANS. Hier findet sich außerdem als Novum noch ein Über­
blick über die wichtigsten nationalökonomischen Lehren54, durch den der Zu­
sammenhang von Recht und Wirtschaft zusätzlich veranschaulicht wird. Deswei­
teren steht die Darstellung der bürgerlichen Gesellschaft bei GANS unter dem Ein­
druck eines längeren Abschnitts über den frühsozialistischen Saint-Simonismus, 
der bereits in der Einleitung der Vorlesung enthalten ist und in dem sich Sätze fin­
den, von denen her sich HEGELS Rechtsphilosophie in der Tat auf den Kopf stellen 
ließe. Unter anderem führt GANS hier folgendes aus: 

"Oberhaupt betrachten die Saint-Simonisten die Industrie, die bisher nur als Nebensache, 
als Mittel angesehen wurde, als Endzweck und basieren den ganzen Staat darauf ... Deshalb 
müsse der Staat von oben her anders gebildet sein. Der einzige Grundsatz, von dem hier 

51 KANT, Metaphysik der Sitten, AAS. 286ff. 
52 FICHTE, Der geschlossene Handelsstaat, 1800; ders., Rechtslehre 1812. 
53 Vgl. namentlich HEGEL, Vorlesungen über Rechtsphilosophie 1818-1831 (hrsg. von IL­

TING), Bd.3, s . s8sff., Bd.4, S.486ff. 
54 S.164-166. 
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ausgegangen werden könne, sei die Arbeit. In der Arbeit stelle sich der Mensch als das dar, 
was er ist, und der Beruf zur Arbeit mache seine Bedeutung aus. "55 

Zwar stößt der Sozialismus der Saint-Simonisten bei GANS auf ebensowenig Ge­
genliebe wie FICHTES Geschlossener Handelsstaat. Die Abschaffung des Privatei­

gentums an den Produktionsmitteln, des Erbrechts, der Berufsfreiheit und der 
Ehe, welche die Saint-Simonisten aus ihrem ökonomischen Ausgangspunkt fol­
gern, sind für ihn ebenso viele „Abstraktionen, die sich um die Wirklichkeit nicht 
kümmern" 56• In einem aber gibt er ihnen recht: 

„Wir täuschen uns, wenn wir die Sklaverei für ganz aufgehoben ansehen, sie ist in der Tat 
noch da und nur in ihrer Erscheinung modifizien ... Zwischen der Sklaverei und der Lohn­
dienerei ist kein großer Unterschied. Allerdings können die Knechte weggehen und ihr 
Glück versuchen, aber sie werden dann untergehen. Ist es nicht die Pflicht des Staates, jene 
Kruste oder Hefe der Gesellschaft, die sich nicht auf dem Lande, wohl aber in den Städten 
findet, abzuschaffen und den Pöbel zu zerstören? Dies ist wahrscheinlich unmöglich, er ist 
ein Niederschlag, der sich nicht aufheben läßt. Aber vermindert kann er werden. Der Staat 
kann Arbeitsanstalten errichten, wo jeder arbeiten kann. Dies ist ein Goldkorn der Saint Si­
monisten, das zur Heilung dieser Krankheit der Gesellschaft führen kann." 57 

Gelegentlich ging GANS noch erheblich weiter und ließ sich vom Schwung der Be­
geisterung zu Visionen hinreißen, die zeigen, wie schnell die Vorgaben HEGELS in 
eine ganz andere Richtung gewendet werden konnten. Am Ende einer geschichts­
philosophischen Vorlesung im Wintersemester 1833/34 kommt er etwa auf die 
künftige Entwicklung zu sprechen, auf die „zukünftigen Gedanken", die sich 
„schon hier und da gezeigt" hätten. Auch hier wieder erwähnt er die Saint-Simo­
nisten, die „Koalitionen der Arbeiter in den Städten", überhaupt die „Emanzipa­
tionen der Bedrückten in der Gesellschaft", die jetzt überall erstrebt würden. 
Dann aber erhebt er sich zu einer jener mitreißenden Perioden, wie sie damals an 
der Berliner Universität außer ihm wohl niemand zu formulieren wagte: Dies al­

les zusammengestellt 

„beweis[e], daß der Kampf der Menschheit noch nicht ausgekämpft [sei], daß die untere 
Klasse der Gesellschaft sich auch Teil an der Geschichte erkämpfen werde, daß auch sie 
nach und nach immer mehr in den Staat eingreifen werde, daß der Unterschied von Regie­
ren und Regiertwerden immer mehr schwinden w[ erde] und daß der Begriff des Menschen, 
welchen als Basis aller Religion das Christentum gefunden ha[be], sich immer mehr verall­
gemeinern und bis in die untersten Kreise der Gesellschaft sich zunehmend verwirklichen 
werde" 58• 

Wie LEONHARD berichtet, soll GANS auf dem Katheder geradezu die Weltrevolu­

tion in Aussicht gestellt haben. Als die „letzten Worte, welche GANS auf dem 

55 S.60. 
56 s. 62. 
57 S.63. 
58 E. GANS, Philosophie der Geschichte, WS 1833/34, Vorlesungsmitschrift von H.F.W. 

jAHNCKE (Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin, Handschr. Koll. 78), S. 160. 
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Lehrstuhl gesprochen", als seinen "Schwanengesang", gibt LEONHARD59 dies 
wieder: 

„Die Geschichte neuer Zeit ist die einer großartigen Revolution. Früher hat der Adel die 
Revolutionen gemacht, überhaupt die Privilegierten, da hat dann die französische Umwäl­
zung die Aristokratie des dritten Standes geschaffen, der die Privilegien sicherte mit Hilfe 
des Volkes, das heißt des armen Volkes, des Pöbels. Eine dritte Revolution wird aber jene 
dieses Pöbels, der ganzen großen Masse der Nicht-Privilegierten und Besitzlosen sein; tritt 
diese ein, so wird die Welt erzittern." 

Das waren zweifellos andere Töne, als sie bei HEGEL zu vernehmen waren, und 
sie erklären leicht, warum die Darstellung der Rechtsphilosophie HEGELS durch 
GANS auf ein anderes Echo stieß, als es bei HEGELS eigenem Vortrag der Fall war. 

III. Zur Methode der Darstellung 

Der Umstand, daß HEGELS Rechtsphilosophie in die politischen und sozialen 
Auseinandersetzungen ihrer Zeit verstrickt war, ist zweifellos geeignet, ein histo­
risches Interesse an ihr zu begründen. Wenn diese Philosophie auch unter verän­
derten Bedingungen noch fasziniert, so hat dies jedoch einen anderen Grund, 
nämlich den, daß ihr zugleich eine die konkrete historische Situation transzendie­
rende und damit in gewisser Weise zeitlose Bedeutung zukommt. HEGEL ging es 
im Prinzip nicht darum, im politischen Tagesgeschäft Partei zu ergreifen und die 
Einsicht in die Geschichtlichkeit des Geistes zur Legitimation irgendeines wirkli­
chen Staates zu benutzen, auch wenn er es, wie wir gesehen haben, gelegentlich 
nicht unterlassen hat, dies dennoch zu tun60• Ebensowenig erschöpft sich die Be­
deutung der Vorlesung von GANS darin, der Philosophie HEGELS im politischen 
Kontext des Vormärz eine "progressive" und dem damaligen Zeitgeist genehmere 
Wendung gegeben zu haben. Nimmt man HEGEL beim Wort, so kann die Beleh­
rung, die in seiner Schrift liegt, „nicht darauf gehen, den Staat zu belehren, wie er 
sein soll, sondern vielmehr, wie er, das sittliche Universum, erkannt werden 
soll"61 • Losgelöst von dem politischen Geplänkel des Tages, geht es HEGEL pri­
mär darum, den modernen Staat als solchen zu begreifen. Nichts anderes war 
auch die Intention von GANS. Sieht man von einigen spektakulären Abweichun­
gen der Art, wie sie gerade dargestellt wurden, einmal ab, schmiegt sich GANS der 
HEGEL'schen Darstellung weitgehend an und zeigt sich allein darum bemüht, die 
Ausführungen HEGELS aus juristischer Sicht zu veranschaulichen und dadurch 

59 KARL CÄSAR VON LEONHARD, Aus unserer Zeit in meinem Leben, Bd. 2, 1856, S. 213. Der 
letzte Satz des Zitats erinnert an BABEUFS „Manifest der Gleichen" {1795), in dem es heißt: „Die 
französische Revolution ist nur die Vorläuferin einer anderen, viel größeren und bedeutsameren 
Revolution, die die letzte sein wird." 

60 Ausführlich dazu ILTING in: HEGEL, Vorlesungen über Rechtsphilosophie 1818-1831 (hrsg. 
von ILTING), Bd. I, 1973, S.25ff. 

6t HEGEL, Grundlinien, Vorrede. 
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dem Verständnis der Hörer näherzubringen. Nach dem Tod seines philosophi­
schen Lehrers hat GANS posthum die zweite Auflage von HEGELS „Grundlinien" 
veranstaltet und in seiner dazu verfaßten Vorrede den Wert dieses Buches nicht so 
sehr in der Begründung der Rechtsphilosophie als solcher als vielmehr „in der 
Ausführung, Anordnung und in der ganz wunderbaren Architektonik, mit der je­
de Seite und jeder Raum behandelt" ist62, gesehen. Nichts anderes als diese innere 
Architektonik des modernen Staates herauszuarbeiten ist auch das Anliegen sei­
ner Naturrechtsvorlesung, deren erstem Hauptteil er HEGELS Buch zugrunde ge­
legt hat. 

Der differenzierte Stufenbau von HEGELS Rechtsphilosophie - vom „abstrak­
ten Recht" über die „Moralität" zur „Sittlichkeit" und von hier zum Forum der 
Weltgeschichte - ist in der Vergangenheit Gegenstand zahlloser Interpretations­
bemühungen gewesen und soll hier nicht erneut kommentiert werden. Denn un­
geachtet aller Fragen, die hierbei offen geblieben sein mögen, ist HEGEL den For­
derungen seines Haßgegners ScHOPENHAUER kaum irgendwo mehr entgegenge­
kommen als gerade in diesem Werk: 

„Ein eigentümlicher Fehler der Deutschen ist, daß sie, was vor ihren Füßen liegt, in den 
Wolken suchen. Ein ausgezeichnetes Beispiel hiervon liefen die Behandlung des Natur­
rechts von den Philosophieprofessoren .... Aber bei gewissen Worten, wie da sind Recht, 
Freiheit, das Gute, das Sein ... u.a.m. wird dem Deutschen ganz schwindlig, er gerät alsbald 
in eine Art Delirium und fängt an, sich in nichtssagenden, hochtrabenden Phrasen zu er­
gehn, indem er die weitesten, folglich hohlsten Begriffe künstlich aneinanderreiht; statt daß 
er die Realität ins Auge fassen und die Dinge und Verhältnisse leibhaftig anschauen sollte, 
aus denen jene Begriffe abstrahiert sind und die folglich ihren alleinigen wahren Inhalt aus­
machen. "63 

Scharfsichtiger als ScHOPENHAUER hat der Heidelberger Rechtslehrer WALTER64 

das Verhältnis HEGELS zur Wirklichkeit einmal dahin charakterisiert, „die Augen 
weit aufzumachen und alles Seiende an seinen Platz zu bringen". Eben dadurch 
enthält HEGELS Rechtsphilosophie etwas, was vielen früheren wie späteren Wer­
ken über diesen Gegenstand abgeht, nämlich einen engen Bezug zum tatsächlich 
geltenden Recht. Es gibt schwerlich ein rechtsphilosophisches Werk, das mehr 
Wirklichkeitsnähe aufweist als die Grundlinien von 1821 und das zu einem 
Rechtskundigen, wenn er nur die Eingangsbarrieren zu überwinden vermag, ein­
gehender und anschaulicher spricht. Das gilt um so mehr für die hier vorgelegte 
Version von GANS, in der das HEGEL'sche Deutungsmodell des modernen Staates 
in eine Form gebracht ist, in der es sich an den Stoff fach juristischer Darstellungen 
vielfach anschließt. 

An Stelle eines Versuchs, die von HEGEL entfaltete Systematik noch einmal mit 
anderen Worten wiederzugeben oder zu kritisieren, sollen hier statt dessen einige 

62 GANS (Fn.44), S. tf. 
63 ScHOPENHAUER, Sämtliche Werke (hrsg. von A. HÜBSCHER), Bd.6, 1947, S.256. 
64 FERDINAND WALTER, Aus meinem Leben, 1865, s. 98. 
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Hinweise zu der von HEGEL dabei befolgten Methode gegeben werden, die er 
selbst Dialektik nennt und aus seiner "Logik" als bekannt voraussetzt65; denn 
eben damit ist die HEGEL'sche Rechtsphilosophie mit einer Hypothek belastet, 
die sich leicht als ein Hindernis für das Verständnis dieser Philosophie überhaupt 
erweisen kann. Was von seiten professioneller Hegelexegeten dazu ausgeführt 
worden ist, ist nicht immer geeignet, dieser Schwierigkeit zu begegnen. Vielmehr 
droht die Rechtsphilosophie gelegentlich gerade dadurch in den Untiefen einer 
esoterischen und unfruchtbaren Diskussion zu versinken, in der von der Sache 
des Rechts für die juristische Lebenswelt wenig übrig bleibt. Wer sich von HEGEL 
über Recht und Staat belehren lassen will, muß sich den Zugang zu seiner Gedan­
kenwelt auf andere Weise bahnen. Auch dazu kann die Vorlesung von GANS in 
mancher Beziehung als Anleitung dienen. 

1. Lineares und integratives Denken 

Irritierend an HEGELS methodischen Ausführungen ist zunächst dies, daß er un­
ter wissenschaftlichem Denken und Argumentieren, wenigstens teilweise, etwas 
anderes versteht, als es vielfach üblich ist. Abweichend von dem gewöhnlichen 
Sprachgebrauch, nach dem die Begriffe Vernunft und Verstand weitgehend 
gleichbedeutend benutzt werden, macht HEGEL zwischen diesen Termini einen 
eigentümlichen Unterschied. Das Verstandesdenken ist für ihn eine bloß "formel­
le" Tätigkeit; die Wissenschaften, die davon geprägt sind, wie z.B. die positive 
Rechtswissenschaft66, gelten ihm als formelle Wissenschaften. Demgegenüber 
geht es der Vernunft um die Entwicklung und Darlegung substanzieller Inhalte. 
Die Wissenschaft, die die Vernunft zu ihrem Prinzip hat, ist die Philosophie. 

Zur Veranschaulichung könnte man das, was HEGEL Verstandesdenken nennt, 
als lineares, das vernünftige Denken dagegen als integratives Denken und Argu­
mentieren charakterisieren. Das lineare Denken vollzieht sich in genau bemesse­
nen Einzelschritten und zielt ab auf die Herstellung formal-logischer Beziehun­
gen. Es ist daher auf Begriffe und Sätze angewiesen, die sich als aus sich heraus 
verständliche Elemente logischer Operationen benutzen lassen. Infolgedessen 
müssen die verwendeten Begriffe exakt definiert und die Sätze wohlbegründet 
sein. Nur so kann verhindert werden, daß sich Folgerungen einschleichen, die 
nicht bereits in den Voraussetzungen vollständig enthalten waren und in einer für 
jedermann nachvollziehbaren Weise daraus abgeleitet werden können. 

Anders verfährt das integrative Denken, in dem sich nach HEGEL die Vernunft 
manifestiert. Das vernünftige Denken geht von der Voraussetzung aus, daß alle 
Begriffe und Sätze nicht isoliert voneinander existieren, sondern Teile eines über­
greifenden Ganzen bilden und erst von daher ihren eigentlichen Sinn empfangen. 
Unter der Voraussetzung, daß das Wahre das Ganze ist, ist in jedem Gedanken in 

6> HEGEL, Grundlinien, §31. 
66 Vgl. HEGEL, Grundlinien, §212. 
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rudimentärer Weise bereits alles Denken enthalten. Um dies zur Geltung zu brin­
gen, muß man ihn nur, ausgehend von seinem Kern, in immer weiteren Kreisen 
allmählich entfalten. Aus dem Gedanken wird dabei nicht in formallogischer Wei­
se etwas abgeleitet; er wird vielmehr im Prozeß des Weiter- und zu-Ende-Den­
kens angereichert, bis er sich schließlich zu dem System des Wissens entfaltet hat, 
von dem her er allein angemessen verstanden werden kann. „Zuerst ist zu bemer­
ken" führt HEGEL selbst aus, „daß die Philosophie einen Kreis bildet .... Sie ist ei­
ne Folge, die nicht in der Luft hängt, nicht ein unmittelbar Anfangendes, nicht ins 
Unbestimmte hinausgehend, sondern sie ist sich rundend."67 Die Teile werden al­
so nicht erst auf analytische Weise strikt voneinander getrennt, um anschließend 
nach einem formalen Prinzip neu zusammengesetzt zu werden. Ähnlich wie bei 
einem ins Wasser geworfenen Stein, der hier immer weitere Kreise auslöst, ordnen 
sie sich vielmehr nach den immanenten Strukturen des Ganzen gleichsam von 
selbst, wenn sie nur ihrem Telos überlassen werden. 

In seiner rechtsphilosophischen Vorlesung von 1822/23 hat HEGEL dieses Ver­
fahren laut HoTHO so erläutert: 

„Die Idee also muß sich weiter in sich bestimmen, da sie nur erst abstrakter Begriff ist. Den 
ersten Begriff aber geben wir nie auf, sondern er wird nur in sich reicher, und die letzte Be­
stimmung ist die reichste. Die Bestimmungen, die früher nur an sich waren, sind zu ihrer 
freien Selbständigkeit gekommen, aber so, daß der Begriff die Seele bleibt, die alles zusam­
menhält. Der Fortgang also ist Setzen dessen, was im Begriffe enthalten ist, wo es aber noch 
nicht als unterschieden gesetzt ist. Der Begriff geht also nur zu seinem eigenen Unterschie­
de; und dies Bestimmen bleibt immanent, d.h. dem Begriff gemäß. Der Begriff kommt zu 
nichts Neuem. Die höchste Bestimmung ist die reichste und fällt in die Einheit mit dem er­
sten wieder zusammen. In seinem Dasein scheint der Begriff auseinander gegangen, aber 
dies ist nur Schein, und der Fortgang ist eben Aufzeigen dieses Scheins, so daß alle diese 
Einzelheiten in den Begriff, das Allgemeine wieder zurückkehren."68 

Lineare Argumentationsketten können erst dann aufgebaut werden, wenn der 
Boden dafür durch Herstellung einer Vielzahl inhaltlicher Sinnbezüge vorberei­
tet worden ist. Erst muß das Denken die Welt überhaupt in sich aufgenommen ha­
ben, bevor daran gedacht werden kann, sie in ein Korsett formaler Regeln zu 
schnüren. In Verkennung dieses Zusammenhangs erhebt das Verstandesdenken 
allerdings immer wieder den Anspruch, das einzige Denken überhaupt zu sein, 
das diesen Namen verdient. Es versucht daher, schlechthin alles in logische Bezie­
hungen aufzulösen, und übersieht, daß es damit den Boden zerstört, auf dem es 
selbst erst möglich ist. Wo das Verstandesdenken dominiert, bleibt alles auf der 
Strecke, was sich nicht exakt vermessen läßt, sondern nur sinnhafter Deutung er­
schließt. Das gilt unter anderem für das Recht, das seinen eigentlichen Sinn nur 

67 HEGEL, Vorlesungen über Rechtsphilosophie 1818-1831 (hrsg. von ILTING), Bd.4, 1974, 
S.97. 

68 HEGEL, Vorlesungen über Rechtsphilosophie 1818-1831 (hrsg. von ILTING), Bd.3, 1974, 
S. 165f. 



/II. Zur Methode der Darstellung XXXIX 

aus seinem latenten Gerechtigkeitsbezug erhält, aber auch für die Religion, die 
Moral, die Kunst, die Liebe, in letzter Instanz auch für den Menschen selbst, der 
sich in eine Welt formallogischer Konsequenzenmacherei sogar am allerwenig­
sten bruchlos einfügt. Das Beharren auf dem Vorrang der "Vernunft" bedeutet 
daher nichts anderes als das Insistieren darauf, daß die sinnhafte Welt des Geistes, 
ebenso wie die Natur, erst einmal da sein muß, bevor man daran gehen kann, sie 
mit Zirkel und Lineal zu vermessen, und es bedeutet weiter, daß es ein aussichtslo­
ses Unterfangen ist, schlechthin alles Denken auf den Vollzug formaler Regeln re­
duzieren zu wollen. Ein solches Unternehmen gliche dem Versuch MÜNCHHAU­
SENS, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen: Hier wie da wird gegen 
Voraussetzungen verstoßen, die das beabsichtigte Verfahren überhaupt erst er­
möglichen. HEGEL hat das Verstandesdenken daher gelegentlich als zerstörend 
charakterisiert: absolut gesetzt, zerstört es die elementaren Sinnzusammenhänge, 
welche die Grundlage allen Denkens bilden und die allein die nicht linear, son­
dern integrativ verfahrende Vernunft zu knüpfen weiß. 

Die Gegenüberstellung von sinnorientierter Vernunft und logikorientiertem 
Verstand findet im juristischen Denken eine signifikante Entsprechung. Als Bür­
ger seines Staates bemüht sich der Jurist um eine sinnhafte Rekonstruktion der ge­
wachsenen Ordnungen des sozialen Lebens; als Dogmatiker versucht er gleich­
zeitig, für ausgewählte Teilbereiche deduktive Systeme zu erstellen. Er bedient 
sich also, je nach Bedarf, ganz unterschiedlicher Methoden. Auch GANS greift in 
seiner Vorlesung die Unterscheidung von Vernunft und Verstand auf und unter­
nimmt es, beiden Formen des Denkens und Argumentierens innerhalb des Rechts 
einen passenden Ort zuzuweisen. 

Als Beispiel für die Grenze des Verstandesdenkens führt GANS im Anschluß an 
HEGEL meist die Familie, insbesondere die Ehe an, weil sie auf der Liebe, das heißt 
auf dem Vermögen beruht, sich selbst in einem anderen zu finden. Dies zu fassen, 
übersteigt die Fähigkeiten des Verstandes; dieser sieht darin nur den Widerspruch 
zu der Forderung der Logik, daß etwas nicht es selbst und zugleich ein anderes 
sein kann. Beim Versuch, das Wesen der Ehe zu fassen, verfällt der Verstand nach­
gerade zwangsläufig auf den Vertrag. Die Ehe ist danach scheinbar nichts anderes 
als ein im jeweiligen Eigeninteresse gefundener und jederzeit aufkündbarer Kon­
sens zweier Partner, die abgesehen von dieser Vereinbarung so wenig miteinander 
zu tun haben wie die Parteien eines Kaufvertrages. Allein die Vernunft, die vom 
inneren Zusammenhang des scheinbar Getrennten ausgeht, begreift, daß die Ehe 
eine Welt für sich darstellt, in der die Ehepartner in gewisser Weise ihre Individua­
lität aufgeben und nur noch "Ehehälften" sind. 

Auf eine ähnliche Grenze stößt das Verstandesdenken beim Staat. Auch hier 
führt es zu einer Auflösung des grundlegenden Zusammenhangs, wenn man den 
Staat durch einen fiktiven Vertrag der Staatsbürger zu begründen sucht. Die Bür­
ger werden dadurch zu isolierten Atomen und der Staat zu einem jederzeit auf­
kündbaren Produkt des zufälligen Beliebens degradiert. Im Unterschied dazu 
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weiß die Vernunft sehr wohl, daß der Bürger ohne den freiheitlichen Staat nicht 
frei und der Vertrag ohne die staatliche Rechtsordnung ein leeres Wort wäre. 
Auch in diesem Fall ist daher die Vernunft darauf gerichtet, den ursprünglichen 
Zusammenhang des Einzelnen mit dem Ganzen ins Bewußtsein zu heben und in 
seinen Momenten zu entfalten. Durch diese gedankliche Vorarbeit wird der Bo­
den bereitet, auf dem verstandesmäßige Entwürfe einer bestimmten Staatsform 
allein möglich sind. Die Bewegung dieses Erschließens des Ganzen aus seinen Tei­
len aber nennt HEGEL Dialektik. 

Demgegenüber findet das Verstandesdenken seine Domäne vorzugsweise an 
anderer Stelle. Als Paradigma des Verstandesdenkens stellt GANS das private Ver­
mögensrecht, also das Recht der ökonomisch verstandenen bürgerlichen Gesell­
schaft dar. Anders als in der Familie oder im Staat geht es in der bürgerlichen Ge­
sellschaft tatsächlich darum, daß sich die Bürger wie isolierte Atome verhalten, 
die nur durch Vertrag oder Unrecht zueinander in rechtliche Beziehung treten. 
Die Regeln dafür enthält das bürgerliche Vermögensrecht, dessen Muster für alle 
Zeiten nach GANS das römische Recht darstellt. Das ist der Grund, warum GANS 
die klassische römische Jurisprudenz fast überpointiert als ein in scharfen Gegen­
sätzen sich bewegendes und der Vermittlung unzugängliches Verstandesdenken 
charakterisiert. Das holzschnittartige Bild, das dabei entsteht, wird diff erenzier­
teren Maßstäben sicher nicht ganz gerecht69• Nachdem WALTER SCHÖNFELD das 
Rechtsdenken der Römer mehr als hundert Jahre später noch in ganz ähnlicher 
Weise charakterisiert hat, kann es jedoch im Ansatz so falsch nicht sein: 

„Von dieser Liebe [agape], die versöhnt, wußten die Römer um so weniger, als das Unter­
scheiden ihre Stärke war, der kritische Verstand, das ,analytische Vermögen' , mit dem sie al­
le Unterschiede, die ihnen offenbar wurden, mit einer Rücksichtslosigkeit ohnegleichen zu 
den schärfsten Gegensätzen aufrissen, ohne deshalb in das Nichts des Bodenlosen zu ver­
fallen, worin ihre einzigartige Größe besteht." 70 

2. Verschränkung von Gedanke und Wirklichkeit 

Vom Verstandesdenken unterscheidet sich die dialektisch verfahrende „Ver­
nunft" aber nicht nur dadurch, daß sie bestrebt ist, die Gegensätze, die der Ver­
stand aufreißt, miteinander zu versöhnen, sondern auch dadurch, daß sie die Kluft 
zwischen Denken und Sein zu überbrücken sucht. Nach HEGEL hat die Vernunft 
ihren Ort nicht nur im menschlichen Kopf, sondern auch in der Wirklichkeit; sie 
ist nicht nur subjektive, sondern auch objektive Vernunft. Im Medium der Ver­
nunft kommt der Gedanke zur Wirklichkeit und die Wirklichkeit zum Gedan­
ken. Sein und Denken werden wechselseitig aufeinander bezogen und ver­
schränkt. Auch dies ist ein Ansatz, der sich für das Rechtsdenken als ungemein 

69 Vgl. KNÜTEL,JR 1983, 390f. 
70 W. SCHÖNFELD, Grundlegung der Rechtswissenschaft, 1951, S. 180. 
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fruchtbar erweist. Das Recht liegt danach nicht jenseits der Wirklichkeit in einer 
Welt des bloßen Denkens und Wünschens - wer es hier sucht, wird nie zu etwas 
Greifbarem gelangen, sondern immer bei der Forderung nach einer „Verbesse­
rung" der Verhältnisse stehenbleiben. Es ist vielmehr ein Teil der Wirklichkeit, 
nämlich die bereits verwirklichte Vernunft, und die eigentliche Aufgabe der 
Rechtsphilosophie besteht darin, dies zu erkennen und die immanente Vernünf­
tigkeit der Wirklichkeit zur Darstellung zu bringen: „Das, was ist, zu begreifen, 
ist die Aufgabe der Philosophie, denn das, was ist, ist die Vernunft"71 , heißt es in 
HEGELS Vorrede zur Rechtsphilosophie. Die Vernunft, die sich mit der Wirklich­
keit verbunden hat, nennt HEGEL in emphatischem Sinn Idee und unterscheidet 
diese Idee scharf von der „bloßen Idee" als einem Produkt des Denkens und Mei­
nens, dem keine Wirklichkeit entspricht: Wenn gemeinhin 

„die Idee für das gilt, was nur so eine Idee, eine Vorstellung in einem Meinen ist, so gewährt 
hingegen die Philosophie die Einsicht, daß nichts wirklich ist als die Idee. Darauf kommt es 
dann an, in dem Scheine des Zeitlichen und Vorübergehenden die Substanz, die immanent, 
und das Ewige, das gegenwärtig ist, zu erkennen." 72 

Wegen dieser gegenseitigen Verschränkung von Vernunft und Wirklichkeit hat 
HEGEL in seiner berühmt-berüchtigten Identitätsthese beide geradezu als iden­
tisch gesetzt: „Was vernünftig ist, das ist wirklich; und was wirklich ist, das ist 
vernünftig. "73 Als Gleichung genommen, geht dieser Satz gewiß nicht restlos auf, 
jedenfalls dann nicht, wenn man den Begriff der Vernunft nicht selbst in der Welt­
vernunft auflöst. Aber er enthält ein Programm, das von zwei Seiten her auf Er­
füllung drängt74• In der Tat gilt, daß ein Jurist seine Aufgabe verfehlt, wenn er die 
Vernunft einseitig gegen das Gesetz oder umgekehrt das Gesetz gegen die Ver­
nunft ausspielt. Im ersten Fall gelangt er zu einem weltfremden „Naturrecht", im 
zweiten zu einem geistlosen Positivismus. Um beide Irrwege zu vermeiden, muß 
er das geltende Recht als realisierte Vernunft begreifen bzw. die Vernunft als im 
geltenden Recht verwirklicht denken. Indem er das objektive Recht als Ausdruck 
einer ihm innewohnenden Vernunft deutet, drückt er ihm automatisch die Signa­
tur der Vernunft auf. „Die Zeit", heißt es bei HEGEL in einer Vorlesungsnach­
schrift von 1819/20, „hat gegenwärtig nichts anderes zu tun, als das, was vorhan­
den ist, zu erkennen und somit dem Gedanken gemäß zu machen." 75 In diesem 
Diktum kommt die bestimmende Rolle der Vernunft gut zum Ausdruck. Aber 

71 HEGEL, Grundlinien, Vorrede. 
72 HEGEL, Grundlinien, Vorrede. 
73 HEGEL, Grundlinien, Vorrede. 
74 In der von D. HENRICH herausgegebenen Vorlesung von 1819/20 (Fn. 11 ), S. 51, formulierte 

HEGEL denn auch anders: „ Was vernünftig ist, wird wirklich, und das Wirkliche wird vernünf­
tig." Wie in der gedruckten Fassung dagegen die Nachschrift RINGIERS (Fn. 11 ), S. 8, aus demsel­
ben Semester. 

75 HEGEL, Philosophie des Rechts. Die Vorlesung von 1819/20 (hrsg. von D. HENRICH), 1983, 
S.291. 
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wer das vorhandene Recht als vernünftig deutet, wirkt zugleich auch auf seine ei­
gene, subjektive Vernunft ein, weil er sie mit der konkreten Gestalt des geltenden 
Rechts abgleicht. 

Die Wirklichkeit als vernünftig zu begreifen, läuft nach all dem darauf hinaus, 
sie als ein System zu beschreiben, in dem reale und ideelle Momente einander er­
gänzend zusammenwirken. Ähnlich wie die Natur durch ein ökologisches 
Gleichgewicht bestimmt ist, so beruht nach HEGEL auch das Recht auf einem 
Gleichgewichtssystem unterschiedlicher Momente, das bereits durch geringe 
Veränderungen aus dem Lot gebracht werden kann. Der eingangs geschilderte 
Streit zwischen HEGEL und GANS war so gesehen eine Auseinandersetzung dar­
über, welche Konsequenzen die von GANS vorgenommenen Eingriffe nach sich 
ziehen würden. Nach Meinung von GANS waren es Änderungen, zu denen die 
Wirklichkeit längst herangereift war, nach Meinung von HEGEL dagegen tektoni­
sche Verschiebungen, die das in der Gegenwart mühsam erreichte innere Gleich­
gewicht des modernen Staates dramatisch bedrohten. 

IV. Erweiterungen des Hegelschen Konzeptes 

Obwohl sich GANS bei der Darstellung der Rechtsphilosophie im engeren und ei­
gentlichen Sinn weitgehend an die Vorgaben von HEGELS „Grundlinien" hält, 
weicht er im Hinblick auf die Bandbreite des insgesamt dargebotenen Stoffes in 
mehrfacher Beziehung davon ab. Er erweitert seine Vorlesung nämlich um drei 
Teile, die sich in dieser Form bei HEGEL nicht finden. Einmal stellt er der „Rechts­
philosophie im engeren Sinn", bei der er HEGELS „Grundlinien" folgt, einenphi­
losophiegeschichtlichen Überblick über das bisherige Naturrechtsdenken voran. 
Sodann bringt er im Anschluß an die „Rechtsphilosophie im engeren Sinn", die 
den ersten Hauptteil seiner Vorlesung ausmacht, eine knappe „Universalrechtsge­
schichte" als zweiten Teil. Den Abschluß schließlich bildet ein fragmentarischer 
dritter Teil, der je nach Mitschrift die Bezeichnung „Praktisches Recht", „ Wissen­
schaft von der Gesetzgebung" oder „ Vom Zusammenhang der Rechtsphilosophie 
und Universalrechtsgeschichte" trägt, in manchen Mitschriften aber auch ganz 
fehlt. 

1. Philosophiegeschichtlicher Überblick 

Was zunächst die historische Übersicht über das bisherige Naturrechtsdenken an­
geht, so folgt GANS damit einer Einsicht, die er an anderer Stelle76 dahin ausge­
drückt hat, daß „der Gedanke des Rechts nicht in dem Sinne als absolut aufgestellt 
werden muß, als wenn er von Hause aus dagewesen sei und nur die geschichtliche 
Entwickelung sich nicht zu ihm habe erheben können. Von Anfang an war die 

76 E. GANS, Vermischte Schriften, Bd. 1, 1834, S.117 (127); vgl. auch ders., Erbrecht, Bd.1, 
1824, S.XXXIf. 
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Rechtsidee ebensowenig da wie ihre Realisation in der Geschichte. Diese Rechts­
idee hat selber einen mit der Geschichte parallel gehenden Verlauf ... " Dies vor­
ausgesetzt, ist es eine eigene Aufgabe zu zeigen, wie man zu dem Gedanken des 
modernen Rechts gekommen ist: „Wie kam man zu dieser Höhe, welches sind die 
sich hinaufschlängelnden Wege, und wer sind die Baumeister?"77 Schon diese we­
nigen Fragen umreißen ein Programm, mit dem man leicht eine eigene Vorlesung 
füllen könnte. Im Rahmen eines einleitenden Überblicks kann naturgemäß man­
ches nur gestreift werden oder muß ganz wegfallen. Das gilt unter anderem für die 
scholastische Philosophie, mit der GANS sehr rasch fertig wird, indem er sie bloß 
als Versuch gelten läßt, „die Gedanken der Offenbarung ... mit einem Apparat zu 
versehen" 78. Auf diese Weise wird das gesamte Mittelalter mit der Begründung 
beiseite gesetzt, daß es „für die Philosophie ziemlich unergiebig" sei79. Diese Ein­
schätzung war im 19. Jahrhundert weit verbreitet. Noch Jahrzehnte später hat 
RUDOLF v. }HERING einmal freimütig bekannt, daß er sein berühmtes Buch über 
den „Zweck im Recht" vielleicht nicht geschrieben hätte, wenn ihm die von THO­
MAS VON AQUIN ausgesprochenen Wahrheiten bereits vorher bekannt gewesen 
wären80. 

Ausgereifter und nach wie vor instruktiv fällt demgegenüber die Darstellung 
der „neueren Rechtsphilosophie" aus, die GANS mit der von ihm sogenannten 
„begründenden Rechtsphilosophie" beginnen läßt. Den Denkern, die dieser Rich­
tung zugeordnet werden (DESCARTES, SPINOZA, HoBBES, PuFENDORF, CocCEJI, 
THOMASIUS, GuNDLING, WoLFF, MoNTESQUIEu) wird das Verdienst zugespro­
chen, als erste den neuzeitlichen Staat „auffassen und geistig darstellen" zu wol­
len81 . Ihnen wird die „umkehrende" Rechtsphilosophie gegenübergestellt, die 
den Staat „unabhängig vom Historischen aus Prinzipien"82 schaffen will. Dieser 
revolutionären Richtung, die das Gebäude des Rechts, ausgehend von der Auto­
nomie des Subjekts, auf der Basis des Willens neu zu errichten versucht, werden 
RoussEAU, KANT, FICHTE und SIEYES zugeordnet. Das Denken der neueren, 
durch die politische Restauration geprägten Zeit charakterisiert GANS schließlich 
als „rückkehrende" oder begreifende Philosophie. Diese hat nach seinen Worten 
das Ziel, den Staat „nach den Resultaten der Geschichte als Idee darzustellen" 83, 
d.h. nicht bloß als Gewordenes oder Seiendes, sondern als verwirklichte Ver­
nunft. Auf diese Weise umgreift die rückkehrende Philosophie zugleich die bei­
den vorangegangenen Stufen: „In ihr ist sowohl die Rechtsphilosophie aus der 
Zeit vor der französischen Revolution als auch nach derselben enthalten. Sie be-

77 s. 9. 
78 S. 26. 
79 S. 27. 
80 RUDOLF VON ]HERING, Der Zweck im Recht, Bd.2, 2. Aufl. 1886, S. 161 Anm. 
8t S. 31. 
82 S. 31. 
83 s. 31 
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nützt also beide Rubriken der Philosophie, wie das Leben die Vereinigung des Al­
ten und Neuen ist und beides identifiziert"84• Hier finden sich Namen wie Bo­
NALD, DE MAISTRE, ADAM MÜLLER, FRIEDRICH SCHLEGEL, HALLER, aber auch 
die historische Rechtsschule, die französischen Doktrinäre, die Saint-Simonisten 
und zuletzt HEGEL selbst, von dessen Werk es heißt, daß seit ARISTOTELES kein 
Buch „das Naturrecht so tief begründet" habe und „mit so großer Kenntnis des 
bestehenden Rechts verbunden war"85• 

Das Naturrecht auf dieser dritten und letzten Stufe ist nach GANS „ weder ein 
revolutionäres, d.h. ein solches, welches unter Absehung von allem, was ist, sagen 
soll, wie die Dinge sein müßten, und es ist auch kein konterrevolutionäres, d.h. es 
hat nicht die Absicht, das Gegenwärtige als schlecht darzustellen und Vergange­
nes herbeizurufen". Es soll vielmehr 

„überhaupt der Gedanke des Rechts sein, der Gedanke der Rechtsinstitute, welche gegen­
wärtig vorhanden sind. Es soll nicht die Landesgesetze lehren - darum hat sich das positive 
Recht zu kümmern-, es soll auch nicht sagen, was als Gesetz gelten soll, sondern es soll den 
Geist des Rechts, wie er sich in Europa gebildet hat und heute da ist, das lebendige Prinzip 
in den Gesetzen darstellen und einen inneren Kommentar dazu geben. "86 

Besser als mit diesen Worten läßt sich die Bedeutung von HEGELS Rechtsphiloso­
phie kaum darlegen. Denn HEGEL war weder der reaktionäre preußische Hofphi­
losoph, als der er gelegentlich dargestellt worden ist, noch war er ein Revolutio­
när im Schafspelz. Er war vielmehr ein mit stupender Kenntnis des Rechts und 
des Staates ausgestatteter Denker, der schlicht begreifen wollte, was in seiner Zeit 
vorging. Dieser Versuch wird von GANS im ersten Hauptteil seiner Vorlesung, al­
so in der „Rechtsphilosophie im engeren Sinn", die auf den philosophiegeschicht­
lichen Überblick folgt, aus juristischer Sicht nachgezeichnet und näher ausge­
führt. 

2. Universalrechtsgeschichte 

Abweichend von HEGELS „Grundlinien" fügt GANS seiner Darstellung der 
„Rechtsphilosophie im engeren Sinn", wie erwähnt, noch eine geraffte Universal­
rechtsgeschichte als zweiten Hauptteil an. Beide Teile sind bei ihm eng aufeinan­
der bezogen. Auch in seiner Vorrede zur zweiten Auflage von HEGELS „Grundli­
nien" {1833) hat GANS es als einen „großartigen", ja als den „bedeutendsten Wert" 
dieses Buches gerühmt, daß dem Naturrecht hier „nicht bloß ein Anfang und eine 
Grundlegung in einer vorangehenden Wissenschaft, sondern auch ein Ausfluß 
und eine Mündung in eine nachfolgende gegeben worden" sei. Diese Verschrän­
kung von Recht und Geschichte hat GANS, der ein eminent politischer Kopf war, 
mehr als alles andere fasziniert: 

84 S.53. 
85 S.65. 
86 S.63. 
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„Die bisherigen Naturrechtslehrer hatten übersehen, daß das Naturrecht nicht bloß auf­
hört, sondern in etwas aufhört, daß, wie es vom Boden des subjektiven Geistes ausgeht, es 
ebenso in die Weltströmungen der Geschichte hineinfällt, und daß ihm als einer mittleren 
und verbindenden Disziplin nicht bloß ein abgebrochenes, sondern ein sich bestimmt ver­
laufendes Ende erteilt werden muß. Welches ungeheure Schauspiel ist aber diesem Buche 
als Schluß beigegeben! Von der Höhe des Staates aus sieht man die einzelnen Staaten als 
ebenso viele Flüsse sich in das Weltmeer der Geschichte stürzen, und der kurze Abriß der 
Entwicklung derselben ist nur die Ahnung der wichtigeren Interessen, die diesem Boden 
anheimfallen. "87 

Bei HEGEL ist dieser weltgeschichtliche Ausblick des Naturrechts nur knapp ge­
halten88. Bei GANS jedoch folgt im Anschluß an diese Übersicht noch eine Uni­
versalrechtsgeschichte im eigentlichen Sinn, wo der im ersten Hauptteil in syste­
matischer Ordnung entfaltete Stoff in seiner historischen Entwicklung nochmals 
aufgerollt wird. Wie sich Rechtsgeschichte und Rechtsphilosophie zueinander 
verhalten, hat GANS bereits in der Einleitung der Vorlesung erläutert: Beide sind 
ihrem Wesen nach nicht voneinander getrennt, sondern bilden nur verschiedene 
„Seiten einer totalen Anschauung": 

„Alles, was ist, hat eine ideale und eine reelle Seite, eine Seite der Erscheinung und eine Seite 
des Gedankens. Die ideale Seite ist die philosophische, die reelle ist die Geschichte. Beide 
sind keine Gegensätze, sondern integrierte Teile des Ganzen der Wissenschaften. "89 

Wie bei HEGEL90 Wirklichkeit und Idee mit Leib und Seele verglichen werden, so 
vergleicht GANS daher die Rechtsphilosophie mit der Seele, die Rechtsgeschichte 
mit dem Leib des Rechts91 • Das erinnert an die in der Marburger Methodenlehre 
aufgestellte Forderung des jungen SAVIGNY, daß die Gesetzgebungswissenschaft 
„vollständig historisch und philosophisch zugleich sein" müsse92, wenngleich bei 
GANS keineswegs dasselbe gemeint, der Horizont vielmehr sehr viel weiter ge­
spannt ist. Die Gleichschaltung von begrifflicher und geschichtlicher Entwick­
lung ist im übrigen nicht ohne Folge für die Auswahlkriterien, die das Konzept 
des zweiten Hauptteils bestimmen. Wegen des gedanklich vermittelten Zusam­
menhangs kann sich die Universalrechtsgeschichte nämlich nicht ausnahmslos 
mit jedem Volk befassen. Rechtsgeschichtlich bedeutsame Völker erlangen ihre 
Stellung allein dadurch, daß in ihnen die jeweils höchste Stufe im Entwicklungs­
gang der Rechtsidee verwirklicht ist. Ein Volk kann daher bei der Darstellung nur 
berücksichtigt werden, „insofern es auf der nun aus dem Begriffe folgenden Stufe 
der Entwickelung steht"93• Nach dem Untergang eines solchen Volkes sucht der 

87 GANS, in: G. W.F. HEGEL, Sämtliche Werke Qubiläumsausgabe), Bd. 7, S. 4f. 
88 HEGEL, Grundlinien der Philosophie des Rechts, §§341-360. 
89 S.3. 
90 HEGEL, Philosophie des Rechts. Die Vorlesung von 1819/20 (hrsg. von D. HENRICH), 1983, 

S.47. 
9t S.6. 
92 SAVIGNY, Juristische Methodenlehre (hrsg. von WESENBERG), 1951, S. 14. 
93 E. GANS, Erbrecht, Bd.1, S.XXXI. 
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Gedanke des Rechts sich einen neuen Träger, und in diesem evolutionären Prozeß 
vollzieht sich, wie HEGEL im Anschluß an SCHILLER formuliert, das Weltgericht, 
durch das die Staaten ihr Urteil empfangen. Die Aufgabe der Universalrechtsge­
schichte, wie GANS sie im zweiten Hauptteil seiner Vorlesung entfaltet, ist es, die­
ses überwältigende Schauspiel in geraffter Form zur Darstellung zu bringen. 

Bei aufmerksamer Lektüre fällt auf, daß GANS innerhalb der einzelnen Ab­
schnitte des zweiten Hauptteils seiner Vorlesung ein anderes Aufbauprinzip als 
im ersten Hauptteil verfolgt. Während nämlich in der „Rechtsphilosophie im en­
geren Sinn" die Person als die eigentliche Grundlage des modernen Rechts am 
Anfang steht und die gedankliche Entwicklung in aufsteigender Linie über ab­
straktes Recht, Moralität, Familie und bürgerliche Gesellschaft bis hin zum Staat 
verläuft, werden in der Universalrechtsgeschichte genau umgekehrt „die Stufen 
vom Staat bis zur Person" herunter nachgezeichnet94• Dieses Programm wird 
zwar in der Folge nicht ganz so konsequent durchgeführt, wie es zunächst ange­
kündigt war; vielmehr endet die Darstellung in den einzelnen Abschnitten der 
Universalrechtsgeschichte meist im abstrakten Recht bei der Unterscheidung von 
Privat- und Strafrecht. Was GANS mit diesem Vorgehen zum Ausdruck bringen 
will, ist jedoch, daß die Freiheit der Person, mit der das moderne Recht beginnt, 
eine späte Frucht der Entwicklung ist. Historisch gesehen ist die Person - um sich 
der Sprache HEGELS zu bedienen - zunächst in die „sittliche Substanz" der Ge­
meinschaft eingebettet und gelangt erst allmählich zur rechtlichen Anerkennung 
und Selbständigkeit. Dieser Prozeß der Befreiung zieht sich wie ein roter Faden 
durch die Universalrechtsgeschichte hindurch und gipfelt in den konstitutionel­
len Staaten der Gegenwart. 

Im großen und ganzen entspricht der Bogen, den GANS über eine Vielzahl von 
Staaten hinweg zeichnet, der bekannten Entwicklung „from status to contract". 
Die wichtigsten Einzelaspekte dieses Prozesses sind bei ihm die folgenden: An die 
Stelle des archaisch-patriarchalischen Staates früherer Zeiten tritt zuletzt der ge­
waltenteilende Verfassungsstaat, der auf der Basis allgemeiner Freiheit errichtet 
ist. Staat und Religion, die ursprünglich eng miteinander verschränkt waren, ge­
winnen eigene, voneinander getrennte Sphären. Aus der statischen Agrargesell­
schaft entwickelt sich mit Hilfe der Berufs-, der Handels- und Gewerbefreiheit 
die moderne bürgerliche Gesellschaft. Besonders eingehend werden die Struktur­
veränderungen der Familie dargestellt: Aus einem patriarchalischen Verband, in 
dem die Frau ursprünglich Kaufobjekt war und die Kinder der absoluten Gewalt 
des Familienoberhaupts unterworfen waren, entsteht eine partnerschaftliche Or­
ganisation mit eigenen Rechten der Frau und der Kinder; das Familieneigentum 
wird Individualeigentum; dem gesetzlichen Erbrecht, in dem die familiäre Bin­
dung fortwirkt, tritt das Testament an die Seite, mit dem der einzelne nach eigenen 
Vorstellungen über sein Vermögen verfügt. Das Privatrecht löst sich von der An-

94 S.265. 
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bindung an das Kriminalrecht und entfaltet sich auf der Basis der Privatautono­
mie zu einer eigenen Ordnung. Der Vertrag wird formlos bindend und erstreckt 
sich auf immer weitere Anwendungsbereiche. Kurz: die Freiheit bringt die Ver­
hältnisse zum Tanzen, der „Wille" tritt an die Stelle des Herkommens und der 
Mensch baut sich die Welt zunehmend nach eigenen Vorstellungen. 

Mit seinen universalrechtsgeschichtlichen Intentionen stand GANS nicht al­
lein 95• U niversalgeschichtliche und universalrechtsgeschichtliche Tendenzen 
machten sich bereits im 18. Jahrhundert geltend (HERDER, PürrER, REITEMEIER). 
Sobald man nach dem Niedergang des aufgeklärten Naturrechts gewahr wurde, 
daß ein für alle Epochen und Teile der Welt gleiches Recht ein Unding ist, weil es 
nicht angeht, für fundamental verschiedene Verhältnisse dasselbe Recht vorzuse­
hen, richtete sich das Interesse ganz von selbst darauf, das für bestimmte Verhält­
nisse jeweils angemessene Recht zu finden. Das Naturrecht verlor damit seine ab­
strakte Allgemeingültigkeit und wurde - um einen treffenden, aber erst später ge­
läufigen Terminus zu benutzen - zu einem „Naturrecht mit wechselndem ln­
halt"96. „In diesem Sinne", heißt es bei GANS im Anschluß an HEGEL, „hat jede 
Zeit ihr Naturrecht, welches sie selbst in Gedanken erfaßt ist, so wie jede Zeit ihre 
Philosophie hat."97 Einer der Wegbereiter dieser Entwicklung war MoNTES­
QUIEU, der in seinem „Geist der Gesetze" als einer der ersten den Gedanken der 
rechtlichen Richtigkeit mit der Vielgestaltigkeit der Wirklichkeit in Verbindung 
gesetzt hatte. Auf MoNTESQUIEU beriefen sich in der Folge nicht nur die Anhän­
ger der historischen, sondern auch die der „philosophischen" Rechtsschule, die 
ersteren, weil er dem rationalistischen Naturrecht der Aufklärung eine Absage er­
teilt, die letzteren, weil er gleichwohl über das positiv Gegebene hinausgewiesen 
und den Blick auf eine überpositive Betrachtung des Rechts gelenkt hatte. 

Bekannt geworden ist namentlich ein Passus aus THIBAUTS Civilistischen Ab­
handlungen 98, wo THIBAUT scharf Front macht gegen die auf nationale Rechtsge­
schichte beschränkte Blickverengung der historischen Schule. Die Stelle, die 
GANS provokativ als Motto für sein „Erbrecht in weltgeschichtlicher Entwick­
lung" wählte, lautet wie folgt: 

„Denn das ist nicht die wahre belebende Rechtsgeschichte, welche mit gefesseltem Blick 
auf der Geschichte eines Volkes ruht, aus dieser alle Kleinigkeiten engherzig herauspflückt 
und mit ihrer Mikrologie der Dissertation eines großen Praktikers über das et cetera 
gleicht. Wie man den europäischen Reisenden, welche ihren Geist kräftig berührt und ihr 
Innerstes umgekehrt wissen wollen, den Rat geben sollte, nur außer Europa ihr Heil zu ver-

95 Überblick bei ERNST v. MOELLER, Die Trennung der deutschen und der römischen Rechts­
geschichte, 1905, S. 46-68; WARNKÖNIG, Kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Ge­
setzgebung des Auslandes, Bd.28 (1856), 386ff. 

96 RUDOLF STAMMLER, Wirtschaft und Recht, 5.Aufl. 1924, S.174. 
97 GANS, Erbrecht, Bd. 1, 1824, S.52. 
98 A.F.J. THIBAUT, Civilistische Abhandlungen, 1814, S.433 (= Heidelbergische Jahrbücher 

der Literatur, 7. Jg., 1814, 1. Hälfte, S.527). 
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suchen, so sollten auch unsere Rechtsgeschichten, um wahrhaft pragmatisch zu werden, die 
Gesetzgebungen aller andrer alter und neuer Völker umfassen. Zehn geistvolle Vorlesun­
gen über die Rechtsverfassung der Perser und Chinesen würden in unseren Studierenden 
mehr wahren juristischen Sinn wecken als hundert über die jämmerlichen Pfuschereien, 
dem die lntestaterbfolge von AuGusTus bis JusTINIANUS unterlag." 

Man kann hier unschwer bereits einige der Argumente erkennen, mit denen GANS 
in der Folge über Jahre hinweg seinen Kampf gegen die historische Rechtsschule 
bestritt: den gegen den herkömmlichen Wissenschaftsbetrieb gerichteten Vor­
wurf der „Mikrologie", die Ablehnung einer eurozentrischen Betrachtungsweise, 
wie sie für die deutsche und römische Rechtsgeschichte charakteristisch ist, und 
schließlich die Forderung, auf den „Geist" und nicht nur auf das Gedächtnis ein­
zuwirken. 

Bereits vor TttIBAUT hatte auch P.J.A. FEUERBACH ein universalrechtsge­
schichtliches Programm vorgelegt, in dem er eine alle Zeiten und Völker umfas­
sende Rechtsvergleichung zum Zweck einer „Universaljurisprudenz" gefordert 
hatte: 

„ Warum hat der Anatom seine vergleichende Anatomie? und warum hat der Rechtsgelehr­
te noch keine vergleichende Jurisprudenz? Die reichste Quelle aller Entdeckungen in jeder 
Erfahrungswissenschaft ist Vergleichung und Kombination. Nur durch mannigfaltige Ge­
gensätze wird das Entgegengesetzte vollständig klar; nur durch Betrachtung der Ähnlich­
keiten und Verschiedenheiten und der Gründe von beiden wird die Eigentümlichkeit und 
innere Wesenheit jedes Dinges erschöpfend ergründet. So wie aus der Vergleichung der 
Sprachen die Philosophie der Sprache, die eigentliche Sprachwissenschaft hervorgeht; so 
auch aus der Vergleichung der Gesetze und Rechtsgewohnheiten der verwandtesten wie 
der fremdartigsten Nationen aller Zeiten und Länder die Universal-Jurisprudenz, die Ge­
setzwissenschaft ohne Beinamen, welche aber jeder besonders benannten Gesetzwissen­
schaft erst ihr wahres kräftiges Leben verleiht .... Was die Universalgeschichte der Völker 
dem Geschichtschreiber eines besonderen Staates ist, das sollte die Darstellung und Ge­
schichte aller Gesetzgebungen dem Rechtsgelehrten sein. Unermeßliche Schätze liegen da­
zu schon in großen Massen aufgehäuft; sie bedürfen nur einer bildenden Hand, welche sie 
ordne und gestalte, eines philosophischen Geistes, der des Stoffes mächtig das Allgemeine 
aus dem Besondern herauszufinden und in ein Großes sinnvolles Ganze zusammenzufas­
sen verstehe. "99 

Anders als bei TttIBAUT blieb dies bei FEUERBACH kein bloßes Postulat. Wie man 
weiß, trug er für eine von ihm geplante „Weltgeschichte der Gesetzgebung" große 
Mengen von Material zusammen und begann sogar bereits mit der Ausformulie­
rung100. Einiges davon hat später sein Sohn LUDWIG der Öffentlichkeit zugäng-

99 FEUERBACH, Blick auf die teutsche Rechtswissenschaft (=Vorrede zu UNTERHOLZNERS ju­
ristischen Abhandlungen, 1810), hier zitiert nach P.J.A. FEUERBACH, Kleine Schriften vermisch­
ten Inhalts, 1833, S. 152 (163f.). GANS verweist auf FEUERBACHS Vorrede in seinem Erbrecht, 
Bd. t, 1824, S.XIX. 

100 GusTAV RADBRUCH, PAUL JOHANN ANSELM FEUERBACH. Ein Juristenleben, 3. Aufl. 1969, 
S. t90ff. 
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lieh gemacht101 • Obgleich FEUERBACH in späteren Jahren längst wußte, daß er das 
selbstgesetzte Ziel nicht mehr erreichen würde, hatte er das Interesse für diesen 
Gegenstand keineswegs aufgegeben, sondern verfolgte aufmerksam, wie GANS in 
seinem literarischen Hauptwerk die Universalrechtsgeschichte des Erbrechts in 
Angriff nahm. Ungeachtet dessen, daß der philosophische Hintergrund beider 
ein ganz anderer war, bescheinigte FEUERBACH dem Jüngeren, „des Verfassers An­
sicht glücklich aufgefaßt" zu haben: „Was dem letztem nicht vergönnt war, wird 
wahrscheinlich jenem, unter günstigeren Verhältnissen, beschieden sein".102 

THIBAUT und FEUERBACH sind nur die bekanntesten, aber nicht die einzigen 
Beispiele dafür, daß bereits vor GANS neben der nationalen Rechtsgeschichte auch 
der Gedanke einer Universalrechtsgeschichte an Einfluß gewonnen hatte. Zwar 
gab es vorerst niemand, der dieses Ziel als ganzes in Angriff genommen hätte. 
Wohl aber entstand eine Vielzahl von Vorarbeiten insbesondere über griechische 
und orientalische Rechtsgeschichte, ohne die GANS sein weitgespanntes Unter­
nehmen kaum hätte realisieren können. 

Anders als diese Vorgänger, Wegbereiter und Mitläufer war GANS in seinen uni­
versalrechtsgeschichtlichen Arbeiten allerdings maßgeblich durch die Ge­
schichtsphilosophie HEGELS geprägt. Das kommt nicht zuletzt darin zum Aus­
druck, daß seine Darstellung ganz auf den „Staat" ausgerichtet ist, in dem nach 
HEGEL die Freiheit allein zur Entfaltung gelangt. Ethnologische Ansätze, wie sie 
bei FEUERBACH nachweisbar sind, spielen bei GANS keine Rolle. Zwar hat GANS 
den ersten Band seines „Erbrechts in weltgeschichtlicher Entwicklung" bereits 
begonnen, bevor HEGEL seine erste geschichtsphilosophische Vorlesung beendet 
hatte103• Desungeachtet atmet seine Universalrechtsgeschichte allenthalben den 
Geist HEGELs104• Wie weit dessen Ausstrahlung unter Juristen damals reichte, ist 
unter dem nahezu alles beherrschenden Einfluß der historischen Rechtsschule 
weitgehend in Vergessenheit geraten. Nur zufällig kommt noch das eine oder an­
dere ans Licht105• Stark von HEGEL geprägt ist etwa die nach dem Vorbild von 

101 ANSELM Ritter von FEUERBACHS Biographischer Nachlaß (hrsg. von LUDWIG PEUERBACH), 
2.Aufl., 2. Bd., 1853, S.378ff. 

102 PEUERBACH, Kleine Schriften (Fn. 99), S. 165 Anm. 
lOJ HEGEL hielt seine Vorlesung erstmals im Wintersemester 1822/23. Die Vorrede zum ersten 

Band des Erbrechts von GANS ist auf den 23. März 1823 datiert. 
104 Vgl. GANS, Erbrecht l, S.XXXIX: "HEGEL und seinen Schriften habe ich, der ich im Zwie­

spalt zwischen meinem abstrakten Denken und meiner Wissenschaft begriffen war, die vollere 
Versöhnung mit der letzteren zu danken: namentlich ist mir seit dem Erscheinen der Rechtsphi­
losophie zuerst ein heller Tag geworden, wo ich mir nur eines dunkeln Herumtappens bewußt 
war." 

105 Ein solcher Zufall ist etwa der Hinweis, daß eine von K. W. L. HEYSE mit handschriftlichen 
Vorlesungsnotizen versehene Ausgabe von HEGELS Grundlinien 1857 von dem späteren Zivil­
prozessualisten ÜSKAR BÜLOW, einem engen Freund J HERINGS, erworben wurde und bis 1991 in 
dessen Nachlaß verblieben war, vgl. HEGEL, Philosophie des Rechts (hrsg. von E. ScHILBACH), 
1999, S. Xlllf. 
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GANS verfaßte Universalgeschichte der Ehe von JosEPH UNGER106, und entspre­
chendes gilt für die universalrechtsgeschichtlichen Bestrebungen des jungenJHE­
RING, für den GANS ebenfalls als Brücke zu HEGEL diente107. Während SAVIGNY 
die historische Rechtsschule dominierte, lieferte HEGEL offenbar die Denkmu­
ster, in denen sich nicht nur eine Rechtsphilosophie, sondern ebenso auch eine 
Universalrechtsgeschichte entfalten konnte. 

Mit dem Niedergang der HEGEL'schen Philosophie, wie sie bald nach HEGELS 
Tod einsetzte, erlitt freilich auch das Interesse an einer globalen Rechtsbetrach­
tung, die das nationale Recht nur als „Moment" einer Universalrechtsgeschichte 
gelten läßt, einen Rückschlag. Der Gedanke einer Weltrechtsgeschichte geriet 
zwar nicht in Vergessenheit108; aber er trat hinter dem engeren Konzept der histo­
rischen Rechtsschule und des darauf folgenden Gesetzespositivismus zurück. 
Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde er durch die Aktivitäten JosEF KoH­
LERs109, der sich bezeichnenderweise als Hegelianer verstand, neu belebt, später 
durch WILLIAM SEAGLE110 und andere111 . Auch wenn für den Rechtsanwender in 
der Praxis nach wie vor anderes im Vordergrund steht, ist das Bedürfnis nach ei­
ner die zeitlichen und nationalen Grenzen transzendierenden Betrachtung des 
Rechts in einer zusammenwachsenden Welt nicht abzuweisen. Der Gedanke des 
Rechts erschöpft sich nicht in der Gegenwart, sondern ist tief in der Vergangen­
heit verwurzelt, und er beschränkt sich auch nicht auf eine bestimmte Rechtsord­
nung, sondern erstreckt sich auf die menschliche Gesellschaft als ganze. Es ist 
daher der Menschheitsgedanke selbst, der nach einer Weltgeschichte des Rechts 
verlangt, in der sich die unterschiedlichsten Kulturen in ihrem Bemühen um eine 
angemessene Regelung der menschlichen Verhältnisse wiederfinden können. 
„Der Stoff des Nachdenkens über die Probleme des Rechts", heißt es zutreffend 
bei RABEL112, „muß das Recht der gesamten Erde sein, vergangenes und heutiges, 
der Zusammenhang des Rechts mit Boden, Klima und Rasse, mit geschichtlichen 
Schicksalen der Völker ... , mit religiösen und ethischen Vorstellungen ... " Soweit 
ersichtlich, ist GANS der erste, der einen Entwurf dazu vollständig ausgearbeitet 
hat. 

106 J. UNGER, Die Ehe in ihrer welthistorischen Entwicklung, Wien 1850. 
107 KuNZE, in: H. MoHNHAUPT (Hrsg.), Rechtsgeschichte in den beiden deutschen Staaten, 

1991, S. 151ff. 
108 Vgl. K.TH. PüTTER, Der Inbegriff der Rechtswissenschaft, 1846, S. 25-204; L.A. WARNKÖ­

NIG, Juristische Encyclopädie, 1853, S.107ff.; H. AHRENS, Juristische Enzyklopädie, 1855, 
S. 143ff. 

109 J. KoHLER, Rechtsphilosophie und Universalrechtsgeschichte, in: HoLTZENDORF, Enzy­
klopädie der Rechtswissenschaft, Bd.1, 7. Aufl. 1915; J. KoHLERIL. WENGER, Allgemeine 
Rechtsgeschichte. Erste Hälfte: Orientalisches Recht und Recht der Griechen und Römer, 1914. 

110 W. SEAGLE, The quest for law, 1941, deutsch: Weltgeschichte des Rechts, 1951. 
111 PAL HoRVATH, Vergleichende Rechtsgeschichte, 1979; U . WESEL, Geschichte des Rechts 

von den Frühformen bis zur Gegenwart, 2. Aufl. 2001. 
112 RABEL, RheinZ 13 (1924), S.279 (283). 
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In dem universalrechtsgeschichtlichen Teil seiner Vorlesung schwingt aber ne­
ben dem Willen zu einer universalen Rechtsbetrachtung noch etwas anderes mit, 
nämlich die Überzeugung, daß der Verlauf der Geschichte einem eigenen Telos 
folgt. Auch darin erweist sich GANS als ein getreuer Schüler seines Lehrers. HE­
GEL hatte noch die Zuversicht, daß nicht nur die Wirklichkeit in ihrem aktuellen 
Bestand vernünftig ist, sondern auch der Prozeß, in dem sich diese objektive Ver­
nunft herangebildet hat. Um ihren Gegenstand nicht zu verfehlen, muß die Philo­
sophie nach HEGEL daher mit dem Gedanken an die Geschichte herantreten, „daß 
die Vernunft die Welt beherrscht, daß es also auch in der Weltgeschichte vernünf­
tig zugegangen ist."113 Wer in der Geschichte nur eine Ansammlung zufälliger Er­
eignisse erblickt, wird einem philosophischen „Verinwendigen des äußerlich Er­
scheinenden"114 wenig abgewinnen können. Der Geist der Geschichte offenbart 
sich nur dem, der sich ihm bereitwillig öffnet: „ Wer die Welt vernünftig ansieht, 
den sieht sie auch vernünftig an; beides ist in Wechselbestimmung." 115 

Daß die Vernunft in der Geschichte ihrem eigenen Werden begegnet, ist nicht 
ohne Rückwirkung auf das Verständnis sowohl der Gegenwart als auch der Zu­
kunft. Wenn man nämlich akzeptiert, daß Vernunft und Geschichte wechselseitig 
aufeinander bezogen sind, so kann die weitere geschichtliche Entwicklung nur in 
dem Rahmen als vernünftig begriffen werden, der durch die sinnhafte Deutung 
ihres bisherigen Verlaufs vorgezeichnet ist. Die Interpretation der bisherigen Ge­
schichte und die Fortführung ihres dabei aufgewiesenen Sinnes im politischen 
Handeln der Gegenwart gehen daher unmerklich ineinander über. Die denkende 
Aneignung der Vergangenheit verwandelt sich unversehens in ein Programm zur 
Gestaltung der Zukunft, in dem der unbewußt bereits ins Werk gesetzte Prozeß 
mit vollem Bewußtsein zu Ende geführt wird. Dieser innere, durch die Ge­
schichtlichkeit der Vernunft vermittelte Zusammenhang von Vergangenheit und 
Zukunft bildet den Hintergrund für die oben erwähnte Bemerkung von GANS' 16, 

daß bereits jetzt absehbar sei, welche Gedanken die Zukunft ungefähr bringen 
werde. 

HEGEL selbst hat sich mit Prognosen dieser Art sehr zurückgehalten. Nach 
dem berühmten Diktum am Ende der Vorrede zur Rechtsphilosophie erscheint 
die Philosophie immer zu spät, um die Welt belehren zu können: 

„Als der Gedanke der Welt erscheint sie erst in der Zeit, nachdem die Wirklichkeit ihren 
Bildungsprozeß vollendet und sich fertig gemacht hat. Dies, was der Begriff lehrt, zeigt not­
wendig ebenso die Geschichte, daß erst in der Reife der Wirklichkeit das Ideale dem Realen 
gegenüber erscheint und jenes sich dieselbe Welt, in ihrer Substanz erfaßt, in Gestalt eines 
intellektuellen Reichs erbaut. Wenn die Philosophie ihr Grau in Grau malt, dann ist eine 

11 3 HEGEL, Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte (hrsg. von J. HoFFMEISTER), 

Bd.1, 5.Aufl. 1955, S.30. 
114 So GANS in: HEGEL, Sämtliche Werke. Jubiläumsausgabe, Bd. 11, S. 9. 
115 HEGEL (Fn.113), S.31. 
116 Vgl. oben S.XXXIV. 
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Gestalt des Lebens alt geworden, und mit Grau in Grau läßt sie sich nicht verjüngen, son­
dern nur erkennen ... " 

Wie HEGEL hier vorgibt, erfolgt das geschichtliche Begreifen ausschließlich retro­
spektiv und führt allein zur Erkenntnis dessen, was in seiner historischen Ent­
wicklung bereits abgeschlossen ist. Nur andeutungsweise findet sich an versteck­
ter Stelle der Hinweis, daß die Philosophie der realen Entwicklung auch einmal 
vorangehen und eine verjüngte Gestalt der Welt verkünden kann117• 

GANS war in dieser Beziehung weniger zurückhaltend. Wohl wissend, daß die 
künftige Geschichte nicht prognostiziert, sondern nur vorausschauend gestaltet 
werden kann, war er doch zuversichtlich, daß diese Gestaltung im großen und 
ganzen im Rahmen der in der Geschichte bereits zutage getretenen Kategorien er­
folgen würde. Daß der Einblick in historische Zusammenhänge dem politischen 
Handeln den Weg bereiten könne, war hiernach nicht ganz so fernliegend wie 
nach dem zitierten Diktum HEGELS. Zwar geht der Gedanke des Rechts auch 
nach GANS „immer nur um wenige Schritte der wirklichen Rechtsgeschichte vor­
aus". Anders als HEGEL räumt GANS jedoch offen ein, daß sich bei der Verglei­
chung des „philosophische[n] Bewußtseins eines Volkes mit den bei ihm herr­
schenden Gedanken" oft „Abstände" finden: „Die Vorstellungen des 18. Jahr­
hunderts sind bei weitem den Zuständen desselben voraus." Die Spannungen, die 
sich daraus ergeben, drängen nach einer Auflösung: „ ... die Wirklichkeit zögert 
alsdann nicht, entweder diesen Vorstellungen nachzukommen oder sie als un­
wahr zu erweisen." 118 Die Auflösung kann also nicht nur so erfolgen, daß die 
Wirklichkeit Macht gewinnt über den Gedanken, sondern auch so, daß der Ge­
danke Macht gewinnt über die Wirklichkeit. Letzteres war nach GANS bei der 
französischen Revolution der Fall, die „nicht wie die englische das Resultat von 
Zuständen, sondern das Werk von Theorien und Gedanken" war119• 

Beim Publikum kam manches von dem, was GANS in diesem Zusammenhang 
ausführte, etwas undifferenzierter an, als es im Interesse der Sache geboten gewe­
sen wäre. Unter anderem berichtet HEINRICH LAUBE in halbernstem Ton, er habe 
während der 30er Jahre - d.h. in der Zeit, als GANS der Mittelpunkt der Berliner 
Hegelianer war - einmal einen Berliner Juristen zum Zimmernachbarn gehabt, 
der „Hegelianer" gewesen sei und ihm täglich unter Berufung auf „Kategorien 
der Philosophie" vorgerechnet habe, wie die Dinge verlaufen müßten. „Ich erfuhr 
dabei auf mindestens ein halbes Jahrhundert hinaus, wie wir uns befinden würden 
in Preußen, in Deutschland, in der Welt." 120 

117 HEGEL, Grundlinien,§ 138 Anm.; vgl. auch C.L. MICHELET, Wahrheit aus meinem Leben, 
1884, S. 90; ferner HEINE in: G. NICOLIN (Hrsg.), HEGEL in Berichten seiner Zeitgenossen, 1970, 
s. 234 (235 ). 

118 E. GANS, Vermischte Schriften, Bd.1 , 1834, S. 117 (128f.). 
119 GANS, Vermischte Schriften, Bd.2, 1834, S.41 (58). 
120 HEINRICH LAUBE, Gesammelte Schriften, Bd. 1, 1875, S. 316. 
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Das waren zweifellos Übertreibungen, wie man sie allerorten findet. Gleich­
wohl wird hierbei deutlich, daß die Universalrechtsgeschichte nicht nur ein 
theoretisches Unternehmen war, sondern auch eine ungemein praktische Seite 
aufwies. Der Versuch, ein universalrechtsgeschichtliches Panorama zu entwer­
fen, ging vielfach mit der Überzeugung einher, daß die Universalrechtsgeschich­
te zusammen mit der Rechtsphilosophie das Reservoir bilde, aus dem der Ge­
setzgeber schöpfen müsse, wenn er seine historische Mission nicht verfehlen 
wolle. Ein instruktives Beispiel für diesen Zusammenhang findet sich in einer 
Abhandlung ÜRTLOFFS121 , wo der „rationellen Behandlung" des Rechts „eine 
empirische Darstellung" in Form einer „Universaldogmengeschichte" an die Sei­
te gestellt wird, die neben einer „Entwicklung und Verfolgung der geschichtlich 
vorgefundenen Lehre bis auf die Gegenwart" auch eine „Vergleichung in- und 
ausländischer Rechte" enthalten soll. Beides zusammen, die „rationelle" und die 
„empirische" Behandlung, mündet bei ÜRTLOFF in eine „rechtspolitische und 
praktische Darstellung" ein. 

„Das hierin gewonnene ... Material", heißt es von diesem Plan, „soll der Gesetzgebung die 
Rechtsreform vorbereiten und der Praxis bei ihrem Tun zu Hilfe kommen; deshalb ist die 
dritte Abteilung als rechtspolitische und praktische Darstellung bezeichnet. Sie bildet „. 
den hauptsächlichsten reellen Nutzen der Arbeit. Die beiden [anderen] Abteilungen sind 
lediglich Vorbereitungen zu dem folgenden Hauptteil „." 

3. Wissenschaft der Gesetzgebung 

Dies führt uns unmittelbar zu dem dritten und letzten Teil der Vorlesung, der in 
dieser Edition mit „Praktisches Recht oder Wissenschaft der Gesetzgebung" über­
schrieben ist122• Rückblickend auf die ersten beiden Hauptteile - Rechtsphiloso­
phie und Universalrechtsgeschichte - fährt GANS hier ähnlich wie später ÜRT­
LOFF fort: 

„Nehmen wir beide Seiten zusammen und fragen nach der Einheit beider, so ist dies die Ge­
setzgebung, dasjenige, worin Rechtsphilosophie und Rechtsgeschichte zusammenlaufen, 
das Meer, in das sich beide verlaufen. Die höchste Stufe der Rechtswissenschaft ist die Wis­
senschaft der Gesetzgebung, welche die konkrete Einheit jener ist. Sie besteht einerseits aus 
dem Gedanken, andererseits aus der Kenntnis des historischen Stoffs. Dieser Stoff muß 
vom Gesetzgeber mit dem Gedanken durchdrungen werden, und er ist insofern das Indivi­
duum, in dem philosophische Einsicht und historische Kenntnis sich vereinigen „ . er hat zu 
seinem Geist die Philosophie und zu seinem Stoff die Geschichte." 123 

Tatsächlich versucht GANS im dritten Teil seiner Vorlesung, diesem Programm ge­
mäß ein rechtspolitisches Resümee zu ziehen. Er beginnt mit der Frage, „ was die 
Ideen der Gesetzgebung sind, die wir sowohl historischer- als philosophischer-

121 HERMANN ÜRTLOFF, Lüge, Fälschungen und Betrug, 1. u. 2. Abt., 1862, S. Vif. 
122 Zur unterschiedlichen Benennung in den Manuskripten vgl. oben S. XLII. 
123 s. 373f. 
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weise aus dieser ganzen Vorlesung eingesammelt haben",124 und rekapituliert im 
Anschluß hieran in geraffter Form die wichtigsten Grundsätze für Staat, bürgerli­
che Gesellschaft, Familie sowie Straf- und Zivilrecht, die bereits im ersten Haupt­
teil begründet und dargestellt wurden. Durch den Gang der historischen Ent­
wicklung beglaubigt, tritt hier noch einmal der Kern des gegenwärtigen Rechts in 
Erscheinung, wobei die Absicht offenbar die ist, den universalen Entwicklungs­
gang zu vergegenwärtigen, in den sich die aktuelle Gesetzgebung einfügt und den 
sie nicht verlassen darf, wenn sie nicht hinter den Geist der Zeit zurückfallen will. 

Es gibt wohl keinen anderen Text, der so deutlich zum Ausdruck bringt, wor­
um der Streit zwischen „historischer" und „philosophischer" Rechtsschule im 
frühen 19. Jahrhundert geführt wurde und warum THIBAUT sich den „anzügli­
chen Namen" einer „ungeschichtlichen" Schule, den SAVIGNY seinen Gegnern zu­
gedacht hatte, so energisch verbat125• Wie GANS an anderer Stelle126 einmal für 
sich in Anspruch genommen hat, ging es dabei nicht darum, weniger, sondern 
mehr Geschichte zu betreiben, sich darin aber nicht zu verlieren, sondern die 
Rechtsgeschichte von der Antiquitätenkrämerei zu befreien, in die sie nicht selten 
versenkt ist, und ihr eine Ausrichtung zu geben, die sich auch der Gesetzgebung 
als der bislang letzten Frucht der historischen Entwicklung nicht länger ver­
schließt. 

Speziell für die Behandlung des Mittelalters hat GANS mit deutlicher Spitze ge­
gen den germanistischen Zweig der historischen Schule einmal klargestellt, daß 
die Betrachtung vom Standpunkt der Gegenwart aus erfolgen müsse: 

„Es gibt solche, die diese vergangene Welt in sich selbst lieben, die sie für das Höchste, nicht 
bloß ihrer eigenen Zeit, sondern aller Zeiten halten „. Ich fasse und begreife das Mittelalter, 
wie es ist und in seinen aufgegrabenen Schätzen uns vorliegt, aber von dem Standpunkte 
meiner Zeit. So allein tritt es unterschieden hervor und zeigt uns seine fleißigen und dauern­
den Entwicklungen." 127 

Dahinter steht die Einsicht, daß das Denken sich in der Wirklichkeit immer von 
neuem ein Gehäuse seiner selbst errichten und dabei auch die Geschichte immer 
neu deuten muß. Die daraus resultierenden Gefahren lassen sich, wie GANS weiß, 
nicht dadurch vermeiden, daß man statt dessen das Recht der Gegenwart verleug­
net. 

V. Eine wissenschaftliche Rechtsenzyklopädie 

Richtet man von diesem Ende her noch einmal den Blick auf die Vorlesung insge­
samt, entsteht der Eindruck eines geradezu atemberaubenden Panoramas. GANS 

124 s. 374. 
125 THIBAUT und SAVIGNY. Ihre programmatischen Schriften (hrsg. von H. HATTENHAUER), 

1973, S. 269 (270), nach: Heidelbergische Jahrbücher der Literatur 1815, S. 657ff. 
126 GANS an Mo RITZ KIND, 1835, abgedruckt in: Hallische Jahrbücher 1840, Sp. 902f. 
127 GANS, Das Erbrecht in weltgeschichtlicher Entwicklung, Bd.4, 1835, S.Xf. 
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selbst spricht einmal zutreffend von einer „wissenschaftlichen Rechtsenzyklopä­
die"128 bzw. von einer „Enzyklopädie der ganzen Rechtswissenschaft" 129 und 
nimmt damit Bezug auf einen Literatur- und Vorlesungstypus, dem im 18. und 
19. Jahrhundert die Aufgabe zugedacht war, vor allem Studienanfängern in ge­
raffter Form einen Überblick über das gesamte Fach zu verschaffen, dem sie sich 
widmen wollten. Solche Enzyklopädien gab es in der Philosophie (HEGELS En­
zyklopädie der philosophischen Wissenschaften ist ein Beispiel dafür), in der 
Theologie, der Geschichte, überhaupt in allen Wissenschaften. Für die Rechts­
wissenschaft lautete der Titel üblicherweise „Juristische Enzyklopädie und Me­
thodologie" oder ähnlich130• Gegen Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte sich 
daraus die „Einführung in die Rechtswissenschaft", die nach 1933 vorüberge­
hend in „Deutsches Recht" umbenannt wurde, bevor man nach 1945 zu dem Ti­
tel Einführung in die Rechtswissenschaft zurückkehrte. Im Zuge der „Modulari­
sierung" des Rechtsstudiums und des Zuschnitts des Lehrstoffs auf akademische 
Massenveranstaltungen und selektiv angelegte Prüfungen geht diese Vorlesung 
derzeit ihrem Ende entgegen und ist vielerorts bereits ersatzlos gestrichen wor­
den. Ein Blick auf das, was in diesem Band aus einigen Vorlesungsmitschriften re­
konstruiert worden ist, vermittelt eine Vorstellung von dem, was dabei verloren­
geht. Daß man Erstsemestern einmal ein derart anspruchsvolles Programm zu­
muten konnte, wie es GANS mit seiner Vorlesung tat, muß aus heutiger Sicht fast 
unbegreiflich erscheinen. 

Freilich waren nicht alle Rechtsenzyklopädien von dem gleichen Niveau wie 
die hier vorgelegte. Häufig ging es dabei nur um übersichtliche Darstellungen des 
positiven Rechtsstoffs, während es GANS darauf anlegte, den „inwendigen Ge­
danken der äußeren Dinge" 131 herauszuarbeiten, „den Geist des Rechts, wie er 
sich in Europa gebildet hat und heute da ist"132• Das war für ihn das eigentliche 
Ziel der Rechtswissenschaft, nicht die Vorbereitung auf handwerklich-praktische 
Fertigkeiten: „Wem kann es noch einfallen, keinen Unterschied zwischen hoher 
und niederer Jurisprudenz zu machen oder zu wähnen, der Wissenschaft sei mit 
jenen ewig wiederkehrenden zivilistischen Abhandlungen gedient, die bei Gele­
genheit einer kleinen Neuerung das Alte hundertfältig zu produzieren wissen." 133 

Es ist vielleicht nicht zu hoch gegriffen, wenn man die GANs'sche Enzyklopädie 
zu den Höhepunkten dessen rechnet, was in dieser Rubrik geboten wurde. Im­
merhin verdankt sich die Vorlesung „Rechtsphilosophie und Universalrechtsge-

i2s S.65. 
129 s. 2. 
130 Zur Entstehung dieser Literatur JAN SCHRÖDER, Wissenschaftstheorie und Lehre der 

"praktischen Jurisprudenz", 1979, S. 36ff.; MoHNHAUPT, ZNR 1999, 85; WARNKÖNIG, Juristi­
sche Enzyclopädie, 1853, S.355f. 

131 S.7. 
m S.63. 
m GANS, Das Erbrecht in weltgeschichtlicher Entwicklung, Bd.3, 1829, S.Xlf. 
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schichte" dem glücklichen Zufall, daß ein großer Philosoph mit einem ausgepräg­
ten Sinn für soziale Zusammenhänge und ein vielseitig begabter Jurist zueinander 
fanden und sich gegenseitig ergänzten. Dem, was HEGEL für das Verständnis des 
Rechts in seiner Zeit geleistet hat, hat die gegenwärtige Rechtsphilosophie wenig 
an die Seite zu setzen. Ebenso hat auch die Bereitschaft, mit der GANS sich der 
Herausforderung dieser Philosophie stellte und eine Aufgabe in Angriff nahm, 
deren Umfang leicht hätte entmutigen können, wenig gemein mit der in Fußno­
tenseligkeit schwelgenden Form dessen, was heute den Titel "Rechtswissen­
schaft" allein für sich reklamiert. Was HEGEL und GANS zum Antrieb diente, war 
vielmehr etwas, das der postmodernen Rechtswissenschaft weitgehend fehlt, 
nämlich der Wille, in bündiger Weise zum Kern der heutigen Welt, zu ihrem in ge­
schichtlichem Wandel begriffenen "Naturrecht" vorzudringen. 

Mit Rücksicht auf die damalige Quellenlage war das von GANS in Angriff ge­
nommene Unternehmen freilich mehr als gewagt. PucHTA, im Gegensatz zu 
GANS kein treuer, sondern ein abtrünniger Schüler HEGELS, hielt dem universal­
rechtsgeschichtlichen Impetus denn auch mit höhnischem Unterton entgegen, 
daß „die Versuche, sich die lebendige Entwicklung der Sache vorzustellen, selbst 
wenn sie ... mangelhaft sind, ... noch immer den Preis gegen diese Dialektik [ver­
dienten], in welcher dieser sogenannte Begriff über die Erde geht." 134 Selbst 
LANDSBERG135 sprach, wenngleich mit Blick auf HEGEL, einmal von dem „ver­
derblichen Abkürzungsweg vorläufiger Konstruktion mit ungenügend gesichte­
tem Material". Aber die eigentlichen Gründe für solche Vorbehalte, auf die man 
in ähnlicher Weise auch heute noch stoßen kann, liegen wohl mehr auf einer ande­
ren Ebene: Der typische Jurist ist nun einmal kein philosophischer Kopf, kein 
homme de lettre, sondern ein nüchternes Geschöpf des Fleißes, dessen intellektu­
elle Tugenden sich in Genauigkeit, Sachlichkeit und Liebe zum Detail erschöpfen. 
Um das Neuland zu erschließen, das GANS in seiner Vorlesung in Angriff nahm, 
bedurfte es anderer Eigenschaften. Welche, hat FEUERBACH, der selbst ein ähnli­
ches Ziel angestrebt hatte, mit viel Einfühlungsvermögen einmal so formuliert: 

„Wer vieles umfassen will, darf sich kleiner Irrtümer nicht schämen; wer alles im Ganzen 
überdenkt, kann nicht alles im Einzelnen ergründen, sondern muß über vieles nur hinüber­
streifen, manches im Dunkeln lassen, anderes nur auf Treu und Glauben hinnehmen. Aber 
eben das ist es, was der deutschen Sinnesart widerstrebt, daher auch sonst der deutschen Li­
teratur in einigen ihrer Zweige den Schein einer gewissen Beschränktheit oder ängstlichen 
Kleinlichkeit gegeben und selbst unsern edlen GARVE zu der Behauptung verleitet hat, daß 
es den Deutschen zur Vollkommenheit ihrer Geisteswerke an nichts als an einer gewissen 
wohlverstandenen Oberflächlichkeit gebreche." 136 

134 PucHTA, in: Jahrbücher der gesamten deutschen Literatur, Bd. 1 (1826), S.1 (30). 
m STINTZING/LANDSBERG, Geschichte der Deutschen Rechtswissenschaft, 3. Abt., 2. 

Halbbd., Text, 1910, S.352. 
136 FEUERBACH, Kleine Schriften, S. 166. 
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Diese Bemerkungen waren zwar nicht auf GANS gemünzt, aber in der Sache wür­
den sie recht gut auf ihn passen. GANS war weit davon entfernt, die historische 
oder dogmatische Kleinarbeit für die wichtigste oder gar einzige Aufgabe der 
Rechtswissenschaft zu halten. Als die „vier notwendigen Bestandteile der Rechts­
wissenschaft" bezeichnete er vielmehr einmal „Rechtsphilosophie, Rechtsge­
schichte, Dogmatik und Exegese" 137, wobei die Rechtsphilosophie sicher nicht 
zufällig an erster Stelle genannt wurde. Noch dazu war GANS, ähnlich wie später 
]HERING oder KoHLER, ein überschäumender Charakter, dem gelegentlich auch 
Freunde bescheinigten, „sich das Schwerste sehr leicht vorzustellen und mit geist­
reichen Wendungen immer auf eine interessante, wenn auch keine genugtuende 
Weise kühn durch die Bahn zu schreiten" .138 Bei Gegnern und Feinden, die weni­
ger hochgesteckten Zielen verpflichtet waren, wurde daraus schnell das Verdikt 
der Oberflächlichkeit, zu dem sich nicht selten auch noch andere Vorwürfe hin­
zugesellten. Dadurch ist das Bild von GANS einseitig entstellt und das, was er für 
das Recht geleistet hat, zu Unrecht entwertet worden. 

Dem russischen Historiker GRANOVSKIJ, der dem Streit zwischen „histori­
scher" und „philosophischer" Schule des Rechts eher beobachtend als teilneh­
mend gegenüberstand, verdanken wir eine ausgewogenere Beurteilung, die zu­
gleich den höchst unterschiedlichen Aufgaben Rechnung trägt, die der Rechts­
wissenschaft in jeder Gesellschaft gestellt sind. Von dem Kursus von GANS, ließ 
GRANOVSKIJ einen Freund einmal wissen, dürfe man nicht dasselbe erwarten wie 
vom Kursus SAVIGNYS: ihre Ziele und Ansichten über die Wissenschaft seien völ­
lig unterschiedlich. 

„Reden Sie mit ihren Banknachbarn, und Sie werden sehen, daß die Tätigkeit von GANS 
ebenfalls notwendig ist und Bedeutung hat, ebenso wie diejenige SAVIGNYS. Ein großer Teil 
der Hörer von GANS tadeln ihn, nennen ihn oberflächlich, und trotzdem nehmen sie aus 
seinen Vorlesungen viel mit, sehr viele neue Ansprüche an das Leben und die Wissenschaft. 
Ich gehöre ganz und gar nicht zu der Zahl der unbedingten Verehrer von GANS; ... aber sei­
ne Bemühungen berechtigen zu Bewunderung und Dankbarkeit." 139 

Aber damit geraten wir auf ein anderes, rein biographisches Terrain, das unserem 
eigentlichen Thema fernliegt. Zweck dieser Einführung war es nur, einige Hin­
weise zum Verständnis der Naturrechtsvorlesung von GANS zu liefern und deut­
lich zu machen, welcher Stellenwert dieser Vorlesung innerhalb der Wirkungsge­
schichte der Rechts- und Geschichtsphilosophie HEGELS zukommt. Biographi­
sches zu GANS wird, wenn Zeit und Umstände es zulassen, an einem anderen Ort 
seine Darstellung finden. 

137 GANS, Vermischte Schriften, Bd.1, 1834, S.117 (126). 
138 MosER an WottLWILL im April 1823, abgedruckt in: Year Book of the LEo BAECK Institute 

XI (1966), S. 288 (290). 
139 GRANOVSKIJ an FROLOV am 20.6. 1838, in: STANKEVIC (Hrsg.), T.N. GRANOVSKIJ i ego pe­

repiska, Bd.1, Moskau 1897, S.65f. 





EDUARD GANS 

Rechtsphilosophie und Universalrechtsgeschichte 
nach Hegel 



Einleitung 

Verbindung von Naturrecht und Rechtsgeschichte 

Gegen die Verbindung von Naturrecht und Universalrechtsgeschichte werden 
zwei Einwände gemacht. Der eine besteht darin, daß die Universalrechtsge­
schichte und selbst das Naturrecht von zu großem Umfang seien, als daß es mög­
lich sei, beide Disziplinen in einer Vorlesung zu vereinigen. Wie soll man das Na­
turrecht und die Universalrechtsgeschichte miteinander verbinden können, wenn 
ersteres alle philosophischen Begriffe, letzteres die Entwicklung des Rechts bei al­
len Völkern enthält? Nach der alten Sitte der deutschen Professoren würden wir 
diese Vorlesung nicht zu Ende bekommen. Diese zwei Disziplinen können nach 
dieser Ansicht nur verbunden werden, wenn man beide unverantwortlich ver­
kürzt. Der zweite und größere Einwand liegt darin, daß die Geschichte und die 
Philosophie zwei Gegner seien, die sich nicht anerkennen und höchstens einen 
Waffenstillstand schließen können. 

Widerlegung des ersten Einwurfs 

Der erste Einwand betrifft den Umfang der Wissenschaft, und dieser ist groß ge­
nug: Es geht hier nämlich um eine Enzyklopädie der ganzen Rechtswissenschaft. 
Indessen gibt es eine doppelte Ansicht von einem Umfang. Dieser umfaßt einmal 
alles Äußerliche, Historische und Kleinliche. Aber eine Sache hat ferner auch ei­
nen Kern, und dieser Kern, das eigentlich Inhaltsmäßige, die Substanz, ist immer 
klein. Die erste Schwierigkeit ist also leicht dadurch zu beheben, daß man die 
Universalrechtsgeschichte nicht in ihrer empirischen Breite auffaßt, sondern sie 
nur im philosophischen Kern betrachtet. Die Philosophie bezieht sich immer nur 
auf den Kern und beschäftigt sich nie mit der Schale. Der Kern jedoch ist klein, 
auch wenn die Schale groß ist. Wenn man also die äußerlichen Details beiseite 
läßt, so bleibt Zeit genug, um auf diesen Kern aufmerksam zu machen. 

Widerlegung des zweiten Einwurfs 

Der zweite Einwand ist der vermeintliche Gegensatz der Philosophie und der Ge­
schichte. Von einem empirischen, gemeinen Standpunkt aus ist dies zuzugeben. 
Das Historische und Philosophische liegen in allen nur möglichen Wissenschaf­
ten im Streit. Das Historische ist das Darstellen in seiner Breite, das Philosophi-
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sehe das Zusammennehmen in seinen Kern. Dieser Widerstreit findet sich in den 
Naturwissenschaften ebenso wie in der Rechtswissenschaft. In dieser ist er zu be­
deutend, als daß es einmal zum Frieden kommen könnte; es findet hier eine ewige 
Fehde statt, die höchstens von Waffenstillstand unterbrochen wird. Man kann 
zwar zusammenkommen, aber nur unter der Bedingung, daß man nicht auf die­
sen Gegenstand zu sprechen komme. Die Naturwissenschaft hat weniger Haß ge­
gen die Philosophie als die Historiker1, und zwar von dem Standpunkt aus, daß 
die Natur ein Ruhiges, die Geschichte ein Bewegtes ist. 

Allein, Rechtsgeschichte und Rechtsphilosophie sind dem Grundwesen nach 
nicht voneinander getrennt, sondern die eine erläutert die andere. Der Sache nach 
sind Philosophie und Geschichte beides Seiten einer totalen Anschauung. Diese 
Wahrheit bezieht sich nicht allein auf die Rechtswissenschaft, sondern auf alle nur 
möglichen Wissenschaften. 

Alles, was ist, hat eine ideale und eine reelle Seite, eine Seite der Erscheinung 
und eine Seite des Gedankens. Die ideale Seite ist die philosophische, die reelle ist 
die Geschichte. Beide sind keine Gegensätze, sondern integrierte Teile des Gan­
zen der Wissenschaften. Alles, was ist, muß als Vorhandenes gefaßt bzw. im Vor­
handensein aufgefaßt werden. Das Darstellen, das Aufzeichnen dieses Seienden 
ist die Geschichte, und je nackter diese Darlegung ist, desto reiner und unbefange­
ner ist der Historiker; denn seine Vortrefflichkeit besteht in der nackten Beobach­
tung. Die Tatsache ist aber nicht bloß, es liegt ihr ein Höheres oder vielmehr Tiefe­
res zugrunde; sie bedeutet auch etwas. Das Sein trägt eine Bedeutung mit sich. 
Wenn ich erzähle, daß etwas da sei, so ist noch nicht alles erschöpft. Im Inneren ist 
die Bedeutung des Gegenstandes darzustellen, und dies ist die Aufgabe der Philo­
sophie. Die Philosophie beschäftigt sich wie die Historie mit dem Seienden; in ihr 
kommt nichts vor, was nicht ist, sondern sie muß das Sein hervorbringen und sei­
ne inneren Gründe und seine Bedeutung fassen. Sie setzt sich in das Innere der Sa­
che hinein und sucht die leitenden Gedanken, die inneren Bewegungen und Ge­
staltungen sichtbar vor Augen zu bringen. Insofern sind Philosophie und Ge­
schichte nicht getrennt. 

Einige sagen freilich, wir müßten beim bloßen Sein stehenbleiben, andere, wir 
dürften nicht bloß die Tatsachen erzählen, sondern müßten das angeben und auf­
suchen, was für uns einen Wert habe. Wenn man sagt, daß Philosophie und Ge­
schichte sich nicht widersprechen, so ist dies bereits eine bestimmte Philosophie, 
nicht jede Philosophie hat dies behauptet. Die Philosophie hat Stufen gehabt, wo 
geleugnet wurde, daß das Sein Bedeutung habe, oder wo Natur und Geschichte 
nicht in ihrem Sein gefaßt, sondern, besonders durch den Idealismus, das Dasein 
der Natur geleugnet wurde; er war es vor allem, der in das Innere der Menschen 
zurückging. Wir aber sehen Philosophie und Geschichte miteinander als versöhnt 
an und die eine als Ergänzung der anderen. Von unserem Standpunkt der Einheit 
aus müssen wir beide Seiten betrachten: Die Rechtsphilosophie soll hier nicht als 
ein abstraktes Leeres erscheinen, sondern als ein Gedanke, der sich verwirklicht 



4 Einleitung 

hat. Dagegen soll die Rechtsgeschichte ebenfalls nicht bloß äußerlich erscheinen, 
sondern als gedankenartig, als ihren Geist in sich tragend. Dadurch werden beide 
Disziplinen vermittelt. 

Gewöhnliche Ansicht vom Naturrecht 

Was versteht man gewöhnlich unter Naturrecht? Hier treten uns zwei große An­
sichten entgegen. 

Die eine hält das Naturrecht für ein bloßes Räsonnieren über Staat, Recht und 
Rechtszustände und setzt es darein, einen idealen Staat und ein ideales Recht zu 
schaffen. In diesem Sinn als Reflexion über Recht und Staat ist das Naturrecht ei­
nem jeden eigentümlich. Jeder Mensch stellt, wenn er philosophieren (d.h. räson­
nieren) will, sein eigenes Naturrecht auf. Man denkt sich ein Ideal von einem Staat 
aus und sucht ihn mit dem vortrefflichsten Inhalt auszumalen, was aber keine 
Bürgschaft gibt, daß ein solcher Staat wirklich besteht. Es sind Staaten im Gehirne 
des Menschen. Dies ist das Utopia des THOMAS MoRus und das Naturrecht des 
17. und 18. Jahrhunderts. Auch die Kantianer und näher die Fichteaner haben so 
ein seinsollendes Naturrecht mit Ignorieren der Geschichte aufgestellt. Wegen ih­
rer Unschädlichkeit ist diese Weise von der positiven Wissenschaft nie angegriffen 
worden, sondern hat neben ihr fortbestanden. Dieses Naturrecht ist den Histori­
kern sogar ganz genehm; sie lassen solche Naturrechtslehrer mit ihrem Ideal mit­
gehen und schützen sie auch. Denn da diese nur wollen, was sie meinen, nicht was 
ist, so ist man ganz mit ihnen zufrieden. 

Als Gedanken über etwas haben Ideen aber keine Wahrheit; denn die Ideen 
sind die Sachen selbst. Alles, was über dem steht, was man betrachten will, läßt ei­
ne falsche Sicht entstehen. Zu einer richtigen Betrachtung muß man sich in die Sa­
che hineindenken, also in Staat und Recht räsonnieren. Darin, daß jemand über 
Staat und Recht räsonniert, wird angegeben, daß etwas dazwischenliegt, folglich 
man nicht mit der Sache zusammenfallen kann, um eine richtige Ansicht zu ha­
ben. Dieses Räsonnieren über Staat und Recht nennt man Naturrecht; jeder hat 
davon sein eigenes. 

Es kann freilich sein, daß jemand mit den Einrichtungen des Staates zufrieden 
ist und daß der Staat das Ideal dieses seines Naturrechts erreicht hat. Aber es wird 
sich gewiß am häufigsten finden, daß man mit diesen Einrichtungen unzufrieden 
ist und sich daher seinen eigenen Staat bildet. Allein, in einem solchen Naturrecht 
ist keine allgemeine Wahrheit; es wird immer etwas Subjektives bleiben, da es hier 
immer beim Sollen bleibt. Es heißt immer: dieser Staat sollte so sein, diese Rechts­
verfassung sollte so sein - sie wird aber nirgends vorgefunden. Es ist hier gleich zu 
sehen, daß der Staat vorkommen und auch wieder nicht vorkommen soll. Denn 
wäre er einmal dagewesen, so wäre das Sollen aus. Hier ist also das Doppelte zu 
merken: Der Staat findet sich erstens nirgends vor und zweitens soll er sich auch 
nicht vorfinden, denn mit seinem Dasein würde das Naturrecht aufhören. 
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Naturrecht als Philosophie des positiven Rechts 

Ganz davon verschieden ist eine andere Ansicht des Naturrechts, welche sich Phi­
losophie des positiven Rechts genannt hat und von HuGo in Göttingen ausgegan­
gen ist2• Dem Namen nach liegt hierbei etwas Wahres zugrunde. Er bezeichnet 
das Denken des positiven Rechts in seiner wahren Bedeutung, d.h. es nicht darzu­
stellen, wie es ist, sondern in seiner wahren Innerlichkeit. Allein, man legt hier den 
Ton auf positiv und auf Philosophie gar keinen, so daß diese fast ganz verschwin­
det, das Extrem „positiv" aber unendlich mehr hervorgehoben wird. Dann bleibt 
hierbei aber nichts weiter übrig als ein Verbinden der an sich positiven Institute. 
Es ist daher meist nur eine Erzählung, z.B. daß in Rom die Sklaverei stattgefun­
den habe und daß eigentlich kein Grund der Unrechtlichkeit dieses Verhältnisses 
vorhanden sei. Hieraus sieht man, daß diese Behandlung nur ein Hin- und Herre­
den am Lenkseil ist und gar keine Philosophie darin zu entdecken ist. Es wird hier 
nicht wie bei dem anderen Extrem ein Ideal erbaut, vielmehr wird aufgezählt, was 
ist, und in der Regel wird das, was am längsten ist, für das beste gehalten. Aber da­
durch, daß etwas positiv ist, ist es noch nicht philosophisch. Ja sogar, was durch 
und durch positiv ist, ist zufällig und kann überhaupt nicht Gegenstand der Philo­
sophie sein; denn diese hat es mit dem Kern zu tun, was aber durch und durch po­
sitiv ist (z.B. das Recht der Adligen, Wappen zu haben), ist die Schale. 

Diese Philosophie des positiven Rechts enthält weiter nichts als die Darstellung 
der Erscheinung. Es kommt darin kein Gedanke vor, sondern bloß eine reine Nu­
meration des positiv Vorhandenen, eine Wiederholung der Nomenklatur dessen, 
was sich im positiven Recht findet. Die Institutionen z.B. sind deshalb erhoben 
und verteidigt worden, weil sie erschienen sind. Von der Philosophie ist nur der 
Name geborgt. 

Man findet hier das Umgekehrte der vorigen Ansicht. Jene schafft aus Luftge­
bilden und bekümmert sich nicht um das Bestehende; an den historischen Er­
scheinungen soll sie daher gar nicht gemessen werden. Die zweite Ansicht dage­
gen bekümmert sich nicht um Gedanken, sondern nur um Tatsachen, welche sie 
oft scharfsinnig interpretiert. Auch diese letzte Ansicht findet Gunst bei den Hi­
storikern: sie schadet ihnen nämlich nicht. 

Wahre Ansicht des Naturrechts 

Dagegen ist eine dritte Ansicht, welche wir hier aufstellen wollen, anders. Diese 
Ansicht geht von dem Gedanken aus, daß das Recht nicht bloß in der geschichtli­
chen Äußerlichkeit und im Kausalnexus enthalten sei; denn die äußere Existenz 
ist bloß das Kleid, welches das Recht sich umwirft. Sondern es habe erstens etwas 
Inwendiges, Heiliges, Ehrwürdiges, was nicht von seinem Gewesensein abhängt, 
sondern was wie ein Phönix ewig neu auftritt. Im Recht ist eine ewige, wirkliche 
Kraft, eine Natur, die nicht damit zufrieden ist, daß etwas gewesen ist. Und zwei­
tens ist das Recht nicht bloß in der Verschlossenheit des Gedankens und in den 
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Köpfen der Erfinder, es hat sich vielmehr in der Geschichte praktisch entwickelt; 
denn wäre es nicht praktisch geworden, so wäre es auch nicht Recht. Was Recht 
ist, erscheint auch, was nicht erscheint, das ist auch nicht. Das Recht ist also nicht 
das bloß sein sollende Recht, ebensowenig die bloße Erscheinung, sondern es ist 
ein Ewiges und ein wirklich Erscheinendes zugleich. Die Gedanken, welche die 
Menschheit verarbeitet hat, haben wirkliche Existenz gehabt, sie sind erschienen 
und erscheinen fort und fort. Das ist der Zusammenhang von Rechtsphilosophie 
und Universalrechtsgeschichte. Wir haben es also mit Leib und Geist zu tun, 
nämlich einerseits mit der Idee des Rechts aus seiner notwendigen Entwicklung, 
aus seiner Vernunft heraus, andererseits ist zu zeigen, wie diese Rechtsvernunft ei­
ne Rechtswirklichkeit geworden ist. Die beiden Vorlesungen sind also nach dieser 
Ansicht so zu verbinden, daß beide eines und dasselbe sind. Die Universalrechts­
geschichte soll in ihrem Gedanken als philosophische Rechtsgeschichte genom­
men werden. 

Das Recht ist in sich etwas Heiliges und Ewiges. Dieses Heilige ist der immer­
währende Gedanke des Rechts, der sich durch alle Zeiten reproduziert. Es gibt 
keine Zeit, welche nicht den Gedanken des Rechts gehabt hätte, wie schlecht sie 
auch gewesen sein mag. „Gesetz und Recht erben sich wie die ärgste Krankheit 
fort" (GOETHE3), und das ist oft wahr. Aber das Recht ist immer da, sogar wenn 
das, „was Rechtens ist", übel wäre. Diese Heiligkeit ist also selbst gegen die Ge­
stalt anzuerkennen, welche das Recht annimmt. Es nimmt immer einen neuen 
Leib an und verjüngt sich dabei. 

Was Recht ist, hat sich verwirklicht und verwirklicht sich alle Tage; das bloß 
theoretische Recht ist nie Recht gewesen. Dies ist der Standpunkt, von dem wir 
auszugehen haben. Die ewigen Gedanken des Rechts sind bei allen Völkern auf­
gegangen, bei dem einen vollkommener, bei dem anderen unvollkommener. Aber 
sie haben sich überall verwirklicht. Zum Beispiel und zur Erläuterung können wir 
die Religion nehmen. Diese ist an und für sich wahr und ewig; aber ebenso hat sie 
ihre Geschichte gehabt. Sie ist nicht deswegen wahr, weil sie gewesen ist, sondern 
weil sie Dogmen enthält, die ihre Heiligkeit statuieren. Allein deshalb, weil die 
Religion noch nicht bis zum Ideal fortgeschritten ist, kann man nicht sagen, daß 
sie noch nicht dagewesen sei, sondern sie ist überall und hat sich in jeder Stufe an­
gemessen verwirklicht. 

Die Idee des Rechts wäre sehr schwach gewesen, wenn sie sich nicht realisiert 
hätte. Denn was nicht zur Erscheinung kommt, ist schwach, und was wahrhaft 
Idee ist, das muß erscheinen. Will man daher eine wahre Rechtswissenschaft ha­
ben, so muß man die Idee auffassen und nicht dabei stehenbleiben, was die Insti­
tute gewesen sind, sondern man muß das Recht sich aus sich selbst entwickeln las­
sen. In dieser Entwicklung muß man zum Staat kommen als zur höchsten Frucht 
des Rechts, eine Frucht, die aus vielen Blüten hervorgeht. Man geht dann von der 
Lehre des Staates zu den Lehren der Staaten untereinander, d.h. zur Geschichte 
über. So geht aus der philosophischen Entwicklung des Rechts die Geschichte 
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selbst hervor, und was wir philosophisch betrachtet haben, wird sich als unser Le­
ben selbst zeigen. Wie die Philosophie weiter nichts als den kleinen Kern ansieht, 
so hat diese einen Riesenleib, welcher die Geschichte aller Völker ist. 

Aufweisung des rechtlichen Gedankens in den rechtlichen Zuständen 

Der Gedanke des Rechts wird also immer in einziger Weise dem Sein des Rechts 
gegenüberstehen, aber nicht in absolut feindlicher Gestalt, sondern wie die Seele 
dem Leib. Diese ist im Leib, aber etwas anderes, und sucht nach dem Untergang 
dieses Leibes einen neuen. Naturrecht heißt also nichts als die Aufweisung des 
rechtlichen Gedankens in den rechtlichen Zuständen. Wir haben zu entwickeln, 
was der Rechtsgedanke in den Zuständen ist, und wir haben diesen Gedanken aus 
sich selbst, nicht aus den Zuständen zu entwickeln. Die Rechtsphilosophie ist so­
mit nicht vom Inhalt des Rechts, das jetzt vorliegt, unterschieden, sondern sie ist 
der Gedanke des heutigen Rechts. Rechtsphilosophie ist die Darlegung der in­
wendigen Gedanken der äußeren Dinge. 

Vernünftigkeit der Wirklichkeit und Wirklichkeit des Vernünftigen 

Hiermit hängt ein Satz zusammen, den zu erörtern um so notwendiger ist, als er 
Entstellungen und ungereimten Vorwürfen ausgesetzt ist. Er wurde von HEGEL, 
dem größten Philosophen der jetzigen Welt, in seinem Naturrecht aufgestellt und 
lautet so: 

Was vernünftig ist, das ist wirklich, 
und was wirklich ist, das ist vernünftig.4 

Dieser Satz muß hier vor Mißverstand bewahrt werden. 
Als dieses Wort zum erstenmal gesagt wurde, erregte es ein fürchterliches Ge­

schrei. Es hängt mit dem zusammen, was ich eben Gedanke des Rechts genannt 
habe. Dies faßte man aber ganz falsch und schloß folgendermaßen: „Dummes 
Zeug ist wirklich und vermöge seiner Wirklichkeit vernünftig." Man glaubte, al­
les Bestehende und Fehlerhafte sei für vernünftig erklärt worden. Ein solches Lä­
cherlichmachen beruht gewöhnlich auf Unwissenheit und Mangel an Tiefe. Al­
lein, zur Rechtfertigung dieses Satzes braucht man folgendes: Wirklichkeit ist 
nicht etwas Erscheinendes und Gleichgültiges, sondern sie ist dem Erscheinen 
entgegengesetzt; das Erscheinen ist das Zufällige, das Wirkliche aber in der Er­
scheinung ist das Gedankenhabende. Unter dem wirklich Seienden ist hier das zu 
verstehen, was in der Welt eine Festigkeit und Bedeutung erlangt hat. Dasjenige, 
womit eine Idee verknüpft ist, z.B. Gott, ist wirklich; die griechische Geschichte 
ist eine Stufe der Wirklichkeit. 

Mit diesem Satz „was vernünftig ist, das ist wirklich etc." ist zugleich gesagt, 
daß das, was in seinem Erscheinen eine immanente Bedeutung hat, auch vernünf­
tig ist und daß das Vernünftige die Kraft hat, sich zu realisieren. Es gibt nichts Ver-
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nünftiges, das nicht existieren würde, so wie alles wirklich existiert Habende auch 
vernünftig gewesen ist. Was überhaupt Bestand hatte, war auch vernünftig. 

Es wird hier nur ein Spiel getrieben mit dem Wort „wirklich". Wirklich ist das, 
was rechtmäßig erscheint und was in der Erscheinung die Kraft des Bestandes hat. 
Dann ist die Wirklichkeit vernünftig. So ist das Christentum vernünftig, und 
wenn gesagt wird, was vernünftig ist, ist wirklich, so heißt dies, daß die Vernunft 
die Kraft hat, sich eine Welt für ihre Existenz zu erschaffen. Eine Vernunft ohne 
Kraft, ohne Beine, ist keine Vernunft. Dieser Satz findet sich schon in der aristote­
lischen Philosophie, wo beim Erscheinen kata dynamin und kat energeian5, was 
in seinem Erscheinen eine Bedeutung hat, unterschieden wird. 

Aber diese Ansicht vom Recht und der Einheit der Philosophie und der 
Rechtsgeschichte ist noch nicht gerechtfertigt, sie kann bis jetzt nur als Behaup­
tung gelten. Ich will, daß das von mir Behauptete so evident erscheine, daß der 
Fortgang der Vorlesung zugleich dessen Beweis sei. Dazu werde ich eine Ge­
schichte der Ansichten vom Recht und vom Staat geben oder, wie wir auch sagen 
können, vom Naturrecht, weil wir Geschichte und Philosophie zusammengefaßt 
haben. Diese Einleitung wird also die Geschichte der Rechtsphilosophie enthal­
ten von der Zeit an, wo man über Recht zu philosophieren begann, bis jetzt. Und 
hier erst wird es sich zeigen, daß unsere Ansicht vom Recht die wahre ist. 

Naturrecht als Wesen des Rechts 

Was den Ausdruck Naturrecht anlangt, so hat man ihn als einen schiefen Aus­
druck angesehen und gesagt, Naturrecht sei nicht das Recht der Natur, sondern 
das Recht, wie man sich aus der Natur zum Staat gebildet habe. Allein, der Aus­
druck Natur hat zwei Seiten: erstens versteht man darunter die Natur außer uns, 
zweitens das Wesen einer Sache. Nimmt man Naturrecht in der ersten Bedeutung 
von Natur, so ist Naturrecht für Rechtsphilosophie ein schlechter Name. Sie ist 
nicht das Recht der Natur, sondern fängt vielmehr da an, wo die Natur aufgehört 
hat. Denn die Natur ist dem Recht gegenüber das Schlechte, wie denn auch die 
Wilden, die in der Natur leben, nicht zur Idee des Staates gekommen sind. Nimmt 
man Natur im zweiten Sinne, ist der Name Naturrecht besser. Naturrecht ist 
demnach das Wesen des Rechts, mithin ein guter Name für diesen Gegenstand. 

Der Gegenstand dieser Vorlesung ist die Entwicklung des Rechts an und für 
sich und aus sich selbst und der Geschichte, insofern in ihr das vernünftige Recht 
entwickelt wurde. 



Historische Entwicklung der verschiedenen Ansichten 
über Naturrecht vom Altertum an 

Die Geschichte der Wissenschaft hat den Sinn, die Einsicht vorzubereiten und die 
Art und Weise zu zeigen, wie man zu einem Gedanken gekommen ist. Es fragt 
sich: wie kam man zu dieser Höhe, welches sind die sich hinauf schlängelnden We­
ge, und wer sind die Baumeister? 

Wie alle Teile der Philosophie hat es die Rechtsphilosophie nur mit Gedanken 
zu tun, Gedanken hinwiederum mit einem Boden, worauf sie allein wachsen kön­
nen: mit der Individualität des Menschen. Ohne freie Individualität gibt es keine 
Gedanken. Das Denken fängt da an, wo die Freiheit anfängt; Freiheit, Denken, 
Recht, Erkennen und Wollen sind identisch. Ein Sklave ist freier Gedanken nicht 
fähig. Er kann zwar schwärmen und geistreich sein; aber wenn das, was er denkt, 
in der Form des Gedankens hervorkommen soll, so ist freie Individualität uner­
läßlich. Die ersten Menschen bewegten sich in religiösen, mystischen Vorstellun­
gen, und es gehört viel dazu, daß sie sich aus diesen religiösen und mystischen An­
fängen zum freien Denken herangearbeitet haben. 

Die Philosophie fängt also da an, wo die Freiheit ist. Diese ist das Element, um 
etwas zu denken, wie das Wasser um zu schwimmen, wie die Luft um zu leben. 
Zur Freiheit aber gehört, daß der Mensch ein Individuum ist, d.h. sich als frei 
denkt. Im Orient gibt es keine Individuen, denn der Mensch erkennt sich hier 
nicht als Mensch in seiner Unendlichkeit, sondern liegt gebunden durch Religion, 
Mythos, Vorgeschichte und Aberglaube im Schoße der Natur. Religiöse Gedan­
ken aber sind keine Gedanken, sondern nur Anschauungen. In der ganzen orien­
talischen Mystik und Religionsschwärmerei gibt es eigentlich keine Rechtsphilo­
sophie, weil es keinen Staat gibt, und es gibt keinen Staat, weil es keine Freiheit 
gibt. Die Philosophie ist selbst ja der Gedanke der Freiheit, das freie Denken ohne 
Voraussetzung. Die Orientalen sind an sich noch alle im Sein. Es ist ihnen noch 
kein Gedanke über ihr Sein gekommen. Sie sind noch nicht zerrissen und daher 
noch nicht ein Doppeltes, sie sind reine Kinder. Wir dagegen sind denkend und 
stellen uns selbst uns vor. Dies können die Völker in ihrer Frühzeit nicht. 

Daß der Mensch Gedanken über den Staat hat, dazu gehört, daß er sich im Zu­
sammenhang mit dem Staat und diesen als ein von ihm Gemachtes denkt, daß er 
also den Staat als das Werk seiner Vernunft ansieht. Im Orient sind Götter die 
Schöpfer der Staaten, das Gesetz ist theokratisch. Wie aber will man eine Rechts-



10 Historische Entwicklung der verschiedenen Ansichten über Naturrecht vom Altertum an 

philosophie anlegen gegen das Wort Gottes! Allerdings haben wir auch in Europa 
noch einen solchen Kirchenstaat, aber das ist der schlechteste. 

Indessen fängt die Rechtsphilosophie nicht zusammen mit der Philosophie an; 
denn der Mensch kommt nicht sogleich darauf, ein so Verwickeltes wie den Staat 
zu betrachten. Ehe er über seine eigene Schöpfung, den Staat, philosophiert, ist er 
zur Betrachtung der Natur, der Schöpfung Gottes, hingezogen. Der Naturdienst 
ist das erste. Weit später erst kommt der Mensch auf die Idee, sich höher als die 
Natur zu betrachten. Daher ist auch die Philosophie zunächst keine Rechtsphilo­
sophie, sondern Naturphilosophie. Ehe über den Staat philosophiert wird, müs­
sen sich schon bestimmte historische Staaten gebildet haben. Die Rechtsphiloso­
phie beginnt, sobald nicht mehr Gott die Gesetze gibt, sondern der Mensch an­
fängt, selbst Legislator zu sein. Der Mensch sagt gewissermaßen: ich habe sie auch 
von Gott, denn ich bin ebensogut von Gott wie MOHAMMED und die Propheten. 
Sowie das Recht von Menschen gemacht ist, ist auch die Rechtsphilosophie da. 

l. Griechische Philosophie 

Die Philosophie fängt nach all dem da an, wo die Menschen freie Gedankenäuße­
rung erlangen. Vor Griechenland gibt es keine Philosophie in diesem Sinn, weil 
sich das Denken vorher noch nicht von den Banden des Religiösen losmachen 
kann. Die früheste Philosophie ist die ionische Naturphilosophie, welche die Na­
tur in ihrem doppelten Wesen als den Inbegriff aller erschaffenen Dinge und als 
Wesen der Dinge betrachtet. Als den ersten griechischen Philosophen führt man 
TttALES6 von Milet an. Er war der erste, der ein Prinzip aufsuchte und eine Einheit 
zu begründen strebte. Als den Grund aller Dinge nannte er das Wasser („Alles ist 
Wasser und kehrt ins Wasser zurück"), und das Selbsterkennen hielt er für die 
Hauptsache, was viele seiner Gnomen7 bezeugen. Er verfaßte nur Sprüche mora­
lischen Inhalts wie gnothi seauton!8 und: Der Tod ist nicht verschieden vom Le­
ben. Allein, diese Sätze sind nicht als moralische Sätze, sondern als Gnomen hin­
geworfen. Ja, wie wenig er an den Staat gedacht hat, geht aus der Anekdote hervor, 
wonach er, nach den Sternen schauend, in eine Quelle fiel. Der erste Philosoph 
war außerhalb aller Wirklichkeit. Auch die späteren Fortbilder der ionischen 
Schule wußten nichts vom Staat. ANAXIMANDER9 nahm das Unendliche als erstes 
Prinzip an und bestimmte dieses als Luft. Er wußte also auch nichts vom Staat, 
ebensowenig wie alle späteren ionischen Philosophen. 

Nachdem die ionische Schule ein materielles Prinzip annahm, das der Natur 
entnommen ist, besteht der weitere Fortschritt der Philosophie darin, daß das 
Materielle nicht mehr als Prinzip dient, sondern in ein Nichtsinnliches aufgelöst 
wird. Dies geschieht in der Philosophie des PYrttAGORAs10, die das Sinnliche zum 
Außersinnlichen macht und den Gedanken selbst, der in jedem Sinnlichen ist, zur 
Darstellung bringt. Der Gedanke besteht danach nicht mehr in der bestimmten 
Sinnlichkeit, sondern in der Reinigung von jeder Sinnlichkeit, daher die Zahlen 




